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Vorwort

Die vorliegende Textausgabe soll bereits bei Inkrafttreten des Gesetzes zur Neuregelung der Telekom-
munikationsüberwachung und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen sowie zur Umsetzung der
Richtlinie 2006/24/EG am 1.1.2008 eine für die polizeiliche Praxis und Ausbildung handhabbare Text-
ausgabe der Strafprozessordnung liefern, die den vollständigen Normtext der Neuregelungen (in der
Inhaltsübersicht mit "*" gekennzeichnet) ausweist. Ergänzend aufgenommen wurden (auszugsweise)
die durch dasselbe Gesetz bewirkten Änderungen des Telekommunikationsgesetzes, ferner einige im
engen Kontext zu den Neuregelungen stehende, unverändert gebliebene Paragraphen.

Die Gesetzesänderungen  werden durch die Schrifttype "Arial" statt "Times New Roman" her-
vorgehoben. Dabei wurde bei neugefassten Paragraphen oder Absätzen aber kein synoptisch-rechts-
vergleichender Änderungsnachweis angestrebt (siehe dazu die Synopse zum Regierungsentwurf).

Angesichts fehlender amtlicher Paragraphenüberschriften in der Strafprozessordnung wurde auf
solche im Text verzichtet. Jedoch wurden in die vorstehende Inhaltsübersicht nichtamtliche (meist der
Synopse zum Regierungsentwurf entnommene) Paragraphenüberschriften aufgenommen.

Da bei der Arbeit mit den neuen Regelungen sich bei Auslegungsfragen ein Blick auf die Gesetzes-
materialien lohnen kann, sollen nachfolgend die wichtigsten Gesetzesmaterialien sowie einige das Ge-
setzesvorhaben beeinflussende Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts bzw. eingeholte rechts-
wissenschaftliche und rechtstatsächliche Untersuchungen angeführt werden.

Zuvor bleibt aber noch meinen Kollegen an der Hochschule der Sächsischen Polizei (FH) für ihre
Unterstützung bei der Erstellung dieser Textausgabe zu danken, insbesondere Frau Anett Hundt (Bi-
bliothek), Frau Angelika Müller und Frau Carina Bey (Sekretariat), ferner Herrn Harald Bey.
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83132093a095f7472636964092d09323933/Pressestelle/Pressemitteilungen_58.html
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- Urteil v. 3.3.2004 - 1 BvR 2378/98, 1084/99 zum Großen Lauschangriff (§§ 100c, 100d StPO) =

BVerfGE 109, 279
- Urteil v. 12.4.2005 - 2 BvR 1027/02 zur Durchsuchung, Sicherstellung und Beschlagnahme von

Datenträgern = BVerfGE 113, 29
- Urteil v. 27.7.2005 - 1 BvR 668/04 zur (präventiven) Überwachung der Telekommunikation (§ 33a

Nds. SOG) = BVerfGE 113, 348
- Urteil v. 2.3.2006 - 2 BvR 2099/04 zur Sicherstellung und Beschlagnahme von Verbindungsdaten

= BVerfGE 115, 166 (gegen Beschl. der 3. Kammer des 2. Senats v. 4.2.2005 - 2 BvR 308/04 = NJW 2005, 1637)

- Urteil v. 4.4.2006 - 1 BvR 518/02 zur (präventiven) Rasterfahndung (§ 31 PolG NW 1990) =
BVerfGE 115, 320

- Urteil v. 27.2.2007 - 1 BvR 538, 2045/06 zu Ermittlungen gegen Presseangehörige wegen Geheim-
nisverrats (Fall CICERO) = BVerfGE 117, 244

Mannheim, Neujahr 2008 Jens Philipp Wilhelm
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Strafprozessordnung (Auszug)
in der Fassung vom 1.1.2008 durch das Gesetz zur Neuregelung der Telekommunikationsüber-
wachung und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen sowie zur Umsetzung der Richtlinie

2006/24/EG  vom 21. Dezember 2007 (BGBl. I 2007, S. 3198)

Erstes Buch: Allgemeine Vorschriften
Sechster Abschnitt: Zeugen

...

§ 52 StPO. (1) Zur Verweigerung des Zeugnisses sind berechtigt
1. der Verlobte des Beschuldigten oder die Person, mit der der Beschuldigte ein Versprechen einge-

gangen ist, eine Lebenspartnerschaft zu begründen;
2. der Ehegatte des Beschuldigten, auch wenn die Ehe nicht mehr besteht;
2a. der Lebenspartner des Beschuldigten, auch wenn die Lebenspartnerschaft nicht mehr besteht;
3. wer mit dem Beschuldigten in gerader Linie verwandt oder verschwägert, in der Seitenlinie bis

zum dritten Grad verwandt oder bis zum zweiten Grad verschwägert ist oder war.
(2) 1 Haben Minderjährige wegen mangelnder Verstandesreife oder haben Minderjährige oder Betreute
wegen einer psychischen Krankheit oder einer geistigen oder seelischen Behinderung von der Bedeu-
tung des Zeugnisverweigerungsrechts keine genügende Vorstellung, so dürfen sie nur vernommen wer-
den, wenn sie zur Aussage bereit sind und auch ihr gesetzlicher Vertreter der Vernehmung zustimmt.
2 Ist der gesetzliche Vertreter selbst Beschuldigter, so kann er über die Ausübung des Zeugnisverweige-
rungsrechts nicht entscheiden; das gleiche gilt für den nicht beschuldigten Elternteil, wenn die
gesetzliche Vertretung beiden Eltern zusteht.
(3) 1 Die zur Verweigerung des Zeugnisses berechtigten Personen, in den Fällen des Absatzes 2 auch
deren zur Entscheidung über die Ausübung des Zeugnisverweigerungsrechts befugte Vertreter, sind
vor jeder Vernehmung über ihr Recht zu belehren. 2 Sie können den Verzicht auf dieses Recht auch
während der Vernehmung widerrufen.

§ 53 StPO. (1) 1 Zur Verweigerung des Zeugnisses sind ferner berechtigt
1. Geistliche über das, was ihnen in ihrer Eigenschaft als Seelsorger anvertraut worden oder bekannt-

geworden ist;
2. Verteidiger des Beschuldigten über das, was ihnen in dieser Eigenschaft anvertraut worden oder

bekanntgeworden ist;
3. Rechtsanwälte, Patentanwälte, Notare, Wirtschaftsprüfer, vereidigte Buchprüfer, Steuerberater und

Steuerbevollmächtigte, Ärzte, Zahnärzte, Psychologische Psychotherapeuten, Kinder- und Jugend-
lichenpsychotherapeuten, Apotheker und Hebammen über das, was ihnen in dieser Eigenschaft
anvertraut worden oder bekanntgeworden ist, Rechtsanwälten stehen dabei sonstige Mitglieder
einer Rechtsanwaltskammer gleich;

3a. Mitglieder oder Beauftragte einer anerkannten Beratungsstelle nach den §§ 3 und 8 des Schwan-
gerschaftskonfliktgesetzes über das, was ihnen in dieser Eigenschaft anvertraut worden oder
bekanntgeworden ist;

3b. Berater für Fragen der Betäubungsmittelabhängigkeit in einer Beratungsstelle, die eine Behörde
oder eine Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts anerkannt oder bei sich
eingerichtet hat, über das, was ihnen in dieser Eigenschaft anvertraut worden oder bekannt-
geworden ist;

4. Mitglieder des Bundestages, eines Landtages oder einer zweiten Kammer über Personen, die ihnen
in ihrer Eigenschaft als Mitglieder dieser Organe oder denen sie in dieser Eigenschaft Tatsachen
anvertraut haben sowie über diese Tatsachen selbst;

5. Personen, die bei der Vorbereitung, Herstellung oder Verbreitung von Druckwerken, Rundfunk-
sendungen, Filmberichten oder der Unterrichtung oder Meinungsbildung dienenden Informations-
und Kommunikationsdiensten berufsmäßig mitwirken oder mitgewirkt haben.
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2 Die in Satz 1 Nr. 5 genannten Personen dürfen das Zeugnis verweigern über die Person des Verfas-
sers oder Einsenders von Beiträgen und Unterlagen oder des sonstigen Informanten sowie über die
ihnen im Hinblick auf ihre Tätigkeit gemachten Mitteilungen, über deren Inhalt sowie über den Inhalt
selbst erarbeiteter Materialien und den Gegenstand berufsbezogener Wahrnehmungen. 3 Dies gilt nur,
soweit es sich um Beiträge, Unterlagen, Mitteilungen und Materialien für den redaktionellen Teil oder
redaktionell aufbereitete Informations- und Kommunikationsdienste handelt.
(2) 1 Die in Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 bis 3b Genannten dürfen das Zeugnis nicht verweigern, wenn sie von
der Verpflichtung zur Verschwiegenheit entbunden sind. 2 Die Berechtigung zur Zeugnisverweigerung
der in Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 genannten über den Inhalt selbst erarbeiteter Materialien und den Gegen-
stand entsprechender Wahrnehmungen entfällt, wenn die Aussage zur Aufklärung eines Verbrechens
beitragen soll oder wenn Gegenstand der Untersuchung
1. eine Straftat des Friedensverrats und der Gefährdung des demokratischen Rechtsstaats oder des

Landesverrats und der Gefährdung der äußeren Sicherheit (§§ 80a, 85, 87, 88, 95, auch in Verbin-
dung mit § 97b, §§ 97a, 98 bis 100a des Strafgesetzbuches),

2. eine Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung nach den §§ 174 bis 176, 179 des Strafgesetz-
buches oder

3. eine Geldwäsche, eine Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte nach § 261 Abs. 1
bis 4 des Strafgesetzbuches 

ist und die Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung des Aufenthaltsortes des Beschuldigten
auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre. 3 Der Zeuge kann jedoch auch in diesen
Fällen die Aussage verweigern, soweit sie zur Offenbarung der Person des Verfassers oder Einsenders
von Beiträgen und Unterlagen oder des sonstigen Informanten oder der ihm im Hinblick auf seine
Tätigkeit nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 gemachten Mitteilungen oder deren Inhalts führen würde.

§ 53a StPO. (1) 1 Den in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4 Genannten stehen ihre Gehilfen und die Perso-
nen gleich, die zur Vorbereitung auf den Beruf an der berufsmäßigen Tätigkeit teilnehmen. 2 Über die
Ausübung des Rechtes dieser Hilfspersonen, das Zeugnis zu verweigern, entscheiden die in § 53 Abs.
1 Satz 1 Nr. 1 bis 4 Genannten, es sei denn, daß diese Entscheidung in absehbarer Zeit nicht herbei-
geführt werden kann.
(2) Die Entbindung von der Verpflichtung zur Verschwiegenheit (§ 53 Abs. 2 Satz 1) gilt auch für die
Hilfspersonen.
...

§ 58a StPO. (1) 1 Die Vernehmung eines Zeugen kann auf Bild-Ton-Träger aufgezeichnet werden.
2 Sie soll aufgezeichnet werden
1. bei Personen unter sechzehn Jahren, die durch die Straftat verletzt worden sind, oder
2. wenn zu besorgen ist, daß der Zeuge in der Hauptverhandlung nicht vernommen werden kann und

die Aufzeichnung zur Erforschung der Wahrheit erforderlich ist.
(2) 1 Die Verwendung der Bild-Ton-Aufzeichnung ist nur für Zwecke der Strafverfolgung und nur in-
soweit zulässig, als dies zur Erforschung der Wahrheit erforderlich ist. 2 § 101 Abs. 8 gilt entspre-
chend. 3 Die §§ 147, 406e sind entsprechend anzuwenden, mit der Maßgabe, dass den zur Aktenein-
sicht Berechtigten Kopien der Aufzeichnung überlassen werden können. 4 Die Kopien dürfen weder
vervielfältigt noch weitergegeben werden. 5 Sie sind an die Staatsanwaltschaft herauszugeben, sobald
kein berechtigtes Interesse an der weiteren Verwendung besteht. 6 Die Überlassung der Aufzeichnung
oder die Herausgabe von Kopien an andere als die vorbezeichneten Stellen bedarf der Einwilligung des
Zeugen.
(3) 1 Widerspricht der Zeuge der Überlassung einer Kopie der Aufzeichnung seiner Vernehmung nach
Absatz 2 Satz 3, so tritt an deren Stelle die Überlassung einer Übertragung der Aufzeichnung in ein
schriftliches Protokoll an die zur Akteneinsicht Berechtigten nach Maßgabe der §§ 147, 406e. 2 Wer
die Übertragung hergestellt hat, versieht die eigene Unterschrift mit dem Zusatz, dass die Richtigkeit
der Übertragung bestätigt wird. 3 Das Recht zur Besichtigung der Aufzeichnung nach Maßgabe der
§§ 147, 406e bleibt unberührt. 4 Der Zeuge ist auf sein Widerspruchsrecht nach Satz 1 hinzuweisen.
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...

Achter Abschnitt: Beschlagnahme, Überwachung des Fernmeldeverkehrs, Rasterfahndung,
Einsatz technischer Mittel, Einsatz Verdeckter Ermittler und Durchsuchung

§ 94 StPO. (1) Gegenstände, die als Beweismittel für die Untersuchung von Bedeutung sein können,
sind in Verwahrung zu nehmen oder in anderer Weise sicherzustellen. 
(2) Befinden sich die Gegenstände in dem Gewahrsam einer Person und werden sie nicht freiwillig
herausgegeben, so bedarf es der Beschlagnahme.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Führerscheine, die der Einziehung unterliegen.

§ 95 StPO. (1) Wer einen Gegenstand der vorbezeichneten Art in seinem Gewahrsam hat, ist ver-
pflichtet, ihn auf Erfordern vorzulegen und auszuliefern.
(2) 1 Im Falle der Weigerung können gegen ihn die in § 70 bestimmten Ordnungs- und Zwangsmittel
festgesetzt werden. 2 Das gilt nicht bei Personen, die zur Verweigerung des Zeugnisses berechtigt sind.

§ 96 StPO. 1 Die Vorlegung oder Auslieferung von Akten oder anderen in amtlicher Verwahrung be-
findlichen Schriftstücken durch Behörden und öffentliche Beamte darf nicht gefordert werden, wenn
deren oberste Dienstbehörde erklärt, daß das Bekanntwerden des Inhalts dieser Akten oder Schrift-
stücke dem Wohl des Bundes oder eines deutschen Landes Nachteile bereiten würde. 2 Satz 1 gilt ent-
sprechend für Akten und sonstige Schriftstücke, die sich im Gewahrsam eines Mitglieds des Bundesta-
ges oder eines Landtages beziehungsweise eines Angestellten einer Fraktion des Bundestages oder
eines Landtages befinden, wenn die für die Erteilung einer Aussagegenehmigung zuständige
Stelle eine solche Erklärung abgegeben hat.

§ 97 StPO. (1) Der Beschlagnahme unterliegen nicht
1. schriftliche Mitteilungen zwischen dem Beschuldigten und den Personen, die nach § 52 oder § 53

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3b das Zeugnis verweigern dürfen;
2. Aufzeichnungen, welche die in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3b Genannten über die ihnen vom

Beschuldigten anvertrauten Mitteilungen oder über andere Umstände gemacht haben, auf die sich
das Zeugnisverweigerungsrecht erstreckt;

3. andere Gegenstände einschließlich der ärztlichen Untersuchungsbefunde, auf die sich das Zeugnis-
verweigerungsrecht der in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3b Genannten erstreckt.

(2) 1 Diese Beschränkungen gelten nur, wenn die Gegenstände im Gewahrsam der zur Verweigerung
des Zeugnisses Berechtigten sind, es sei denn, es handelt sich um eine elektronische Gesundheits-
karte im Sinne des § 291a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch. 2 Der Beschlagnahme unterliegen
auch nicht Gegenstände, auf die sich das Zeugnisverweigerungsrecht der Ärzte, Zahnärzte, Psychologi-
schen Psychotherapeuten, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, Apotheker und Hebammen
erstreckt, wenn sie im Gewahrsam einer Krankenanstalt oder eines Dienstleisters, der für die Genann-
ten personenbezogene Daten erhebt, verarbeitet oder nutzt, sind, sowie Gegenstände, auf die sich das
Zeugnisverweigerungsrecht der in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3a und 3b genannten Personen erstreckt,
wenn sie im Gewahrsam der in dieser Vorschrift bezeichneten Beratungsstelle sind. 3 Die Beschrän-
kungen der Beschlagnahme gelten nicht, wenn bestimmte Tatsachen den Verdacht begründen,
dass die zeugnisverweigerungsberechtigte Person an der Tat oder an einer Begünstigung,
Strafvereitelung oder Hehlerei beteiligt ist, oder wenn es sich um Gegenstände handelt, die durch
eine Straftat hervorgebracht oder zur Begehung einer Straftat gebraucht oder bestimmt sind oder die
aus einer Straftat herrühren.
(3) Soweit das Zeugnisverweigerungsrecht der Mitglieder des Bundestages, eines Landtages oder einer
zweiten Kammer reicht (§ 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4), ist die Beschlagnahme von Schriftstücken un-
zulässig.
(4) Die Absätze 1 bis 3 sind entsprechend anzuwenden, soweit die in § 53a Genannten das Zeugnis
verweigern dürfen.
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(5) 1 Soweit das Zeugnisverweigerungsrecht der in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 genannten Personen reicht,
ist die Beschlagnahme von Schriftstücken, Ton-, Bild- und Datenträgern, Abbildungen und anderen
Darstellungen, die sich im Gewahrsam dieser Personen oder der Redaktion, des Verlages, der Drucke-
rei oder der Rundfunkanstalt befinden, unzulässig. 2 Absatz 2 Satz 3 und § 160a Abs. 4 Satz 2 gel-
ten entsprechend; die Beschlagnahme ist jedoch auch in diesen Fällen nur zulässig, wenn sie unter
Berücksichtigung der Grundrechte aus Artikel 5 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes nicht außer Verhält-
nis zur Bedeutung der Sache steht und die Erforschung des Sachverhaltes oder die Ermittlung des
Aufenthaltsortes des Täters auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre.

§ 98 StPO. (1) 1 Beschlagnahmen dürfen nur durch das Gericht, bei Gefahr im Verzug auch durch die
Staatsanwaltschaft und ihre Ermittlungspersonen (§ 152 des Gerichtsverfassungsgesetzes) angeordnet
werden. 2 Die Beschlagnahme nach § 97 Abs. 5 Satz 2 in den Räumen einer Redaktion, eines Verlages,
einer Druckerei oder einer Rundfunkanstalt darf nur durch das Gericht angeordnet werden.
(2) 1 Der Beamte, der einen Gegenstand ohne gerichtliche Anordnung beschlagnahmt hat, soll binnen
drei Tagen die gerichtliche Bestätigung beantragen, wenn bei der Beschlagnahme weder der davon
Betroffene noch ein erwachsener Angehöriger anwesend war oder wenn der Betroffene und im Falle
seiner Abwesenheit ein erwachsener Angehöriger des Betroffenen gegen die Beschlagnahme ausdrück-
lichen Widerspruch erhoben hat. 2 Der Betroffene kann jederzeit die gerichtliche Entscheidung bean-
tragen. 3 Solange die öffentliche Klage noch nicht erhoben ist, entscheidet das nach § 162 Abs. 1
zuständige Gericht. 4 Ist die öffentliche Klageerhoben, entscheidet das damit befasste Ge-
richt. 5 Der Betroffene kann den Antrag auch bei dem Amtsgericht einreichen, in dessen Bezirk die Be-
schlagnahme stattgefunden hat; dieses leitet den Antrag dem zuständigen Gericht zu. 6 Der Be-
troffene ist über seine Rechte zu belehren.
(3) Ist nach erhobener öffentlicher Klage die Beschlagnahme durch die Staatsanwaltschaft oder eine
ihrer Ermittlungspersonen erfolgt, so ist binnen drei Tagen dem Gericht von der Beschlagnahme An-
zeige zu machen; die beschlagnahmten Gegenstände sind ihm zur Verfügung zu stellen.
(4) 1 Wird eine Beschlagnahme in einem Dienstgebäude oder einer nicht allgemein zugänglichen Ein-
richtung oder Anlage der Bundeswehr erforderlich, so wird die vorgesetzte Dienststelle der Bundes-
wehr um ihre Durchführung ersucht. 2 Die ersuchende Stelle ist zur Mitwirkung berechtigt. 3 Des
Ersuchens bedarf es nicht, wenn die Beschlagnahme in Räumen vorzunehmen ist, die ausschließlich
von anderen Personen als Soldaten bewohnt werden.

§ 98a StPO. (1) 1 Liegen zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür vor, daß eine Straftat von er-
heblicher Bedeutung 
1. auf dem Gebiet des unerlaubten Betäubungsmittel- oder Waffenverkehrs, der Geld- oder Wertzei-

chenfälschung,
2. auf dem Gebiet des Staatsschutzes (§§ 74a, 120 des Gerichtsverfassungsgesetzes),
3. auf dem Gebiet der gemeingefährlichen Straftaten,
4. gegen Leib oder Leben, die sexuelle Selbstbestimmung oder die persönliche Freiheit,
5. gewerbs- oder gewohnheitsmäßig oder
6. von einem Bandenmitglied oder in anderer Weise organisiert 
begangen worden ist, so dürfen, unbeschadet §§ 94, 110, 161, personenbezogene Daten von Personen,
die bestimmte, auf den Täter vermutlich zutreffende Prüfungsmerkmale erfüllen, mit anderen Daten
maschinell abgeglichen werden, um Nichtverdächtigte auszuschließen oder Personen festzustellen, die
weitere für die Ermittlungen bedeutsame Prüfungsmerkmale erfüllen. 2 Die Maßnahme darf nur ange-
ordnet werden, wenn die Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung des Aufenthaltsortes des
Täters auf andere Weise erheblich weniger erfolgversprechend oder wesentlich erschwert wäre.
(2) Zu dem in Absatz 1 bezeichneten Zweck hat die speichernde Stelle die für den Abgleich erforderli-
chen Daten aus den Datenbeständen auszusondern und den Strafverfolgungsbehörden zu übermitteln.
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(3) 1 Soweit die zu übermittelnden Daten von anderen Daten nur mit unverhältnismäßigem Aufwand
getrennt werden können, sind auf Anordnung auch die anderen Daten zu übermitteln. 2 Ihre Nutzung
ist nicht zulässig.
(4) Auf Anforderung der Staatsanwaltschaft hat die speichernde Stelle die Stelle, die den Abgleich
durchführt, zu unterstützen.
(5) § 95 Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 98b StPO. (1) 1 Der Abgleich und die Übermittlung der Daten dürfen nur durch das Gericht, bei
Gefahr im Verzug auch durch die Staatsanwaltschaft angeordnet werden. 2 Hat die Staatsanwaltschaft
die Anordnung getroffen, so beantragt sie unverzüglich die gerichtliche Bestätigung. 3 Die Anordnung
tritt außer Kraft, wenn sie nicht binnen drei Werktagen vom Gericht bestätigt wird. 4 Die Anordnung
ergeht schriftlich. 5 Sie muß den zur Übermittlung Verpflichteten bezeichnen und ist auf die Daten und
Prüfungsmerkmale zu beschränken, die für den Einzelfall benötigt werden. 6 Die Übermittlung von Da-
ten, deren Verwendung besondere bundesgesetzliche oder entsprechende landesgesetzliche Verwen-
dungsregelungen entgegenstehen, darf nicht angeordnet werden. 7 Die §§ 96, 97, 98 Abs. 1 Satz 2 gel-
ten entsprechend.
(2) Ordnungs- und Zwangsmittel (§ 95 Abs. 2) dürfen nur durch das Gericht, bei Gefahr im Verzug
auch durch die Staatsanwaltschaft angeordnet werden; die Festsetzung von Haft bleibt dem Gericht
vorbehalten.
(3) 1 Sind die Daten auf Datenträgern übermittelt worden, so sind diese nach Beendigung des Ab-
gleichs unverzüglich zurückzugeben. 2 Personenbezogene Daten, die auf andere Datenträger übertragen
wurden, sind unverzüglich zu löschen, sobald sie für das Strafverfahren nicht mehr benötigt werden.
(4) Nach Beendigung einer Maßnahme nach § 98a ist die Stelle zu unterrichten, die für die Kontrolle
der Einhaltung der Vorschriften über den Datenschutz bei öffentlichen Stellen zuständig ist.

§ 98c StPO. 1 Zur Aufklärung einer Straftat oder zur Ermittlung des Aufenthaltsortes einer Person,
nach der für Zwecke eines Strafverfahrens gefahndet wird, dürfen personenbezogene Daten aus einem
Strafverfahren mit anderen zur Strafverfolgung oder Strafvollstreckung oder zur Gefahrenabwehr ge-
speicherten Daten maschinell abgeglichen werden. 2 Entgegenstehende besondere bundesgesetzliche
oder entsprechende landesgesetzliche Verwendungsregelungen bleiben unberührt.

§ 99 StPO. 1 Zulässig ist die Beschlagnahme der an den Beschuldigten gerichteten Postsendungen und
Telegramme, die sich im Gewahrsam von Personen oder Unternehmen befinden, die geschäftsmäßig
Post- oder Telekommunikationsdienste erbringen oder daran mitwirken. 2 Ebenso ist eine Beschlagnah-
me von Postsendungen und Telegrammen zulässig, bei denen aus vorliegenden Tatsachen zu schließen
ist, daß sie von dem Beschuldigten herrühren oder für ihn bestimmt sind und daß ihr Inhalt für die
Untersuchung Bedeutung hat.

§ 100 StPO. (1) Zu der Beschlagnahme (§ 99) ist nur das Gericht, bei Gefahr im Verzug auch die
Staatsanwaltschaft befugt.
(2) Die von der Staatsanwaltschaft verfügte Beschlagnahme tritt, auch wenn sie eine Auslieferung
noch nicht zur Folge gehabt hat, außer Kraft, wenn sie nicht binnen drei Werktagen gerichtlich be-
stätigt wird.
(3) 1 Die Öffnung der ausgelieferten Postsendungen steht dem Gericht zu. 2 Es kann diese Befugnis
der Staatsanwaltschaft übertragen, soweit dies erforderlich ist, um den Untersuchungserfolg nicht
durch Verzögerung zu gefährden. 3 Die Übertragung ist nicht anfechtbar; sie kann jederzeit widerrufen
werden. 4 Solange eine Anordnung nach Satz 2 nicht ergangen ist, legt die Staatsanwaltschaft die ihr
ausgelieferten Postsendungen sofort, und zwar verschlossene Postsendungen ungeöffnet, dem Ge-
richt vor.
(4) 1 Über eine von der Staatsanwaltschaft verfügte Beschlagnahme entscheidet das nach § 98 zu-
ständige Gericht. 2 Über die Öffnung einer ausgelieferten Postsendung entscheidet das Gericht,
das die Beschlagnahme angeordnet oder bestätigt hat.
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(5) 1 Postsendungen, deren Öffnung nicht angeordnet worden ist, sind unverzüglich an den
vorgesehenen Empfänger weiter zu leiten. 2 Dasselbe gilt, soweit nach der Öffnung die Zu-
rückbehaltung nicht erforderlich ist.
(6) Der Teil einer zurückbehaltenen Postsendung, dessen Vorenthaltung nicht mit Rücksicht
auf die Untersuchung geboten erscheint, ist dem vorgesehenen Empfänger abschriftlich
mitzuteilen.

§ 100a StPO. (1) Auch ohne Wissen der Betroffenen darf die Telekommunikation überwacht
und aufgezeichnet werden, wenn 
1. bestimmte Tatsachen den Verdacht begründen, dass jemand als Täter oder Teilnehmer

eine in Absatz 2 bezeichnete schwere Straftat begangen, in Fällen, in denen der Versuch
strafbar ist, zu begehen versucht, oder durch eine Straftat vorbereitet hat, 

2. die Tat auch im Einzelfall schwer wiegt und 
3. die Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung des Aufenthaltsortes des Beschul-

digten auf andere Weise wesentlich erschwert oder aussichtslos wäre. 
(2) Schwere Straftaten im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 sind: 
1. aus dem Strafgesetzbuch:

a) Straftaten des Friedensverrats, des Hochverrats und der Gefährdung des demokrati-
schen Rechtsstaates sowie des Landesverrats und der Gefährdung der äußeren
Sicherheit nach den §§ 80 bis 82, 84 bis 86, 87 bis 89, 94 bis 100a,

b) Abgeordnetenbestechung nach § 108e,
c) Straftaten gegen die Landesverteidigung nach den §§ 109d bis 109h, 
d) Straftaten gegen die öffentliche Ordnung nach den §§ 129 bis 130, 
e) Geld- und Wertzeichenfälschung nach den §§ 146 und 151, jeweils auch in Verbindung

mit § 152, sowie nach § 152a Abs. 3 und § 152b Abs. 1 bis 4, 
f) Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung in den Fällen der §§ 176a, 176b, 177

Abs. 2 Nr. 2 und des § 179 Abs. 5 Nr. 2, 
g) Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornografischer Schriften nach § 184b Abs. 1 bis

3, 
h) Mord und Totschlag nach den §§ 211 und 212, 
i) Straftaten gegen die persönliche Freiheit nach den §§ 232 bis 233a, 234, 234a, 239a

und 239b, 
j) Bandendiebstahl nach § 244 Abs. 1 Nr. 2 und schwerer Bandendiebstahl nach § 244a,
k) Straftaten des Raubes und der Erpressung nach den §§ 249 bis 255, 
l) gewerbsmäßige Hehlerei, Bandenhehlerei und gewerbsmäßige Bandenhehlerei nach

den §§ 260 und 260a, 
m) Geldwäsche und Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte nach § 261

Abs. 1, 2 und 4, 
n) Betrug und Computerbetrug unter den in § 263 Abs. 3 Satz 2 genannten Vorausset-

zungen und im Falle des § 263 Abs. 5, jeweils auch in Verbindung mit § 263a Abs. 2,
o) Subventionsbetrug unter den in § 264 Abs. 2 Satz 2 genannten Voraussetzungen und

im Falle des § 264 Abs. 3 in Verbindung mit § 263 Abs. 5, 
p) Straftaten der Urkundenfälschung unter den in § 267 Abs. 3 Satz 2 genannten Voraus-

setzungen und im Fall des § 267 Abs. 4, jeweils auch in Verbindung mit § 268 Abs. 5
oder § 269 Abs. 3, sowie nach § 275 Abs. 2 und § 276 Abs. 2, 

q) Bankrott unter den in § 283a Satz 2 genannten Voraussetzungen, 
r) Straftaten gegen den Wettbewerb nach § 298 und, unter den in § 300 Satz 2 genann-

ten Voraussetzungen, nach § 299, 
s) gemeingefährliche Straftaten in den Fällen der §§ 306 bis 306c, 307 Abs. 1 bis 3, des

§ 308 Abs. 1 bis 3, des § 309 Abs. 1 bis 4, des § 310 Abs. 1, der §§ 313, 314, 315 Abs.
3, des § 315b Abs. 3 sowie der §§ 316a und 316c, 

t) Bestechlichkeit und Bestechung nach den §§ 332 und 334, 
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2. aus der Abgabenordnung: 
a) Steuerhinterziehung unter den in § 370 Abs. 3 Satz 2 Nr. 5 genannten Vorausset-

zungen, 
b) gewerbsmäßiger, gewaltsamer und bandenmäßiger Schmuggel nach § 373, 
c) Steuerhehlerei im Falle des § 374 Abs. 2, 

3. aus dem Arzneimittelgesetz: 
Straftaten nach § 95 Abs. 1 Nr. 2a unter den in § 95 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 Buchstabe b
genannten Voraussetzungen, 

4. aus dem Asylverfahrensgesetz: 
a) Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragstellung nach § 84 Abs. 3, 
b) gewerbs- und bandenmäßige Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragstellung nach

§ 84a, 
5. aus dem Aufenthaltsgesetz: 

a) Einschleusen von Ausländern nach § 96 Abs. 2, 
b) Einschleusen mit Todesfolge und gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen nach

§ 97, 
6. aus dem Außenwirtschaftsgesetz: 

Straftaten nach § 34 Abs. 1 bis 6, 
7. aus dem Betäubungsmittelgesetz: 

a) Straftaten nach einer in § 29 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 in Bezug genommenen Vorschrift
unter den dort genannten Voraussetzungen, 

b) Straftaten nach den §§ 29a, 30 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 sowie den §§ 30a und 30b, 
8. aus dem Grundstoffüberwachungsgesetz:

Straftaten nach § 29 Abs. 1 unter den in § 29 Abs. 3 Satz 2 genannten Voraussetzungen,
9. aus dem Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen: 

a) Straftaten nach § 19 Abs. 1 bis 3 und § 20 Abs. 1 und 2 sowie § 20a Abs. 1 bis 3,
jeweils auch in Verbindung mit § 21, 

b) Straftaten nach § 22a Abs. 1 bis 3, 
10. aus dem Völkerstrafgesetzbuch: 

a) Völkermord nach § 6, 
b) Verbrechen gegen die Menschlichkeit nach § 7, 
c) Kriegsverbrechen nach den §§ 8 bis 12, 

11. aus dem Waffengesetz: 
a) Straftaten nach § 51 Abs. 1 bis 3, 
b) Straftaten nach § 52 Abs. 1 Nr. 1, 2 Buchstabe c und d sowie Abs. 5 und 6. 

(3) Die Anordnung darf sich nur gegen den Beschuldigten oder gegen Personen richten, von
denen auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass sie für den Beschuldigten
bestimmte oder von ihm herrührende Mitteilungen entgegennehmen oder weitergeben oder
dass der Beschuldigte ihren Anschluss benutzt. 
(4) 1 Liegen tatsächliche Anhaltspunkte für die Annahme vor, dass durch eine Maßnahme
nach Absatz 1 allein Erkenntnisse aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung erlangt
würden, ist die Maßnahme unzulässig. 2 Erkenntnisse aus dem Kernbereich privater Lebens-
gestaltung, die durch eine Maßnahme nach Absatz 1 erlangt wurden, dürfen nicht verwertet
werden. 3 Aufzeichnungen hierüber sind unverzüglich zu löschen. 4 Die Tatsache ihrer Erlan-
gung und Löschung ist aktenkundig zu machen. 

§ 100b StPO.  (1) 1 Maßnahmen nach § 100a dürfen nur auf Antrag der Staatsanwaltschaft
durch das Gericht angeordnet werden. 2 Bei Gefahr im Verzug kann die Anordnung auch
durch die Staatsanwaltschaft getroffen werden. 3 Soweit die Anordnung der Staatsanwalt-
schaft nicht binnen drei Werktagen von dem Gericht bestätigt wird, tritt sie außer Kraft. 4 Die
Anordnung ist auf höchstens drei Monate zu befristen. 4 Eine Verlängerung um jeweils nicht
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mehr als drei Monate ist zulässig, soweit die Voraussetzungen der Anordnung unter Berück-
sichtigung der gewonnenen Ermittlungsergebnisse fortbestehen.
(2) 1 Die Anordnung ergeht schriftlich. 2 In ihrer Entscheidungsformel sind anzugeben:
1. soweit möglich, der Name und die Anschrift des Betroffenen, gegen den sich die Maß-

nahme richtet, 
2. die Rufnummer oder eine andere Kennung des zu überwachenden Anschlusses oder des

Endgerätes, sofern sich nicht aus bestimmten Tatsachen ergibt, dass diese zugleich
einem anderen Endgerät zugeordnet ist,

3. Art, Umfang und Dauer der Maßnahme unter Benennung des Endzeitpunktes. 
(3) 1 Auf Grund der Anordnung hat jeder, der Telekommunikationsdienste erbringt oder
daran mitwirkt, dem Gericht, der Staatsanwaltschaft und ihren im Polizeidienst tätigen
Ermittlungspersonen (§ 152 des Gerichtsverfassungsgesetzes) die Maßnahmen nach
§ 100a zu ermöglichen und die erforderlichen Auskünfte unverzüglich zu erteilen. 2 Ob und
in welchem Umfang hierfür Vorkehrungen zu treffen sind, bestimmt sich nach dem
Telekommunikationsgesetz und der Telekommunikations-Überwachungsverordnung. 3 § 95
Abs. 2 gilt entsprechend.
(4) 1 Liegen die Voraussetzungen der Anordnung nicht mehr vor, so sind die auf Grund der
Anordnung ergriffenen Maßnahmen unverzüglich zu beenden. 2 Nach Beendigung der Maß-
nahme ist das anordnende Gericht über deren Ergebnisse zu unterrichten.
(5) 1 Die Länder und der Generalbundesanwalt berichten dem Bundesamt für Justiz kalen-
derjährlich jeweils bis zum 30. Juni des dem Berichtsjahr folgenden Jahres über in ihrem
Zuständigkeitsbereich angeordnete Maßnahmen nach § 100a. 2 Das Bundesamt für Justiz
erstellt eine Übersicht zu den im Berichtsjahr bundesweit angeordneten Maßnahmen und
veröffentlicht diese im Internet.1)

(6) In den Berichten nach Absatz 5 sind anzugeben:
1. die Anzahl der Verfahren, in denen Maßnahmen nach § 100a Abs. 1 angeordnet worden

sind; 
2. die Anzahl der Überwachungsanordnungen nach § 100a Abs. 1, unterschieden nach 

a) Erst- und Verlängerungsanordnungen sowie
b) Festnetz-, Mobilfunk- und Internettelekommunikation;

3. die jeweils zugrunde liegende Anlassstraftat nach Maßgabe der Unterteilung in § 100a
Abs. 2.

1) Amtlicher Hinweis: Die Internetadresse des Bundesamtes für Justiz lautet: www.bundesjustizamt.de.

§ 100c StPO. (1) Auch ohne Wissen der Betroffenen darf das in einer Wohnung nichtöffentlich
gesprochene Wort mit technischen Mitteln abgehört und aufgezeichnet werden, wenn
1. bestimmte Tatsachen den Verdacht begründen, dass jemand als Täter oder Teilnehmer eine in

Absatz 2 bezeichnete besonders schwere Straftat begangen oder in Fällen, in denen der Versuch
strafbar ist, zu begehen versucht hat,

2. die Tat auch im Einzelfall besonders schwer wiegt,
3. auf Grund tatsächlicher Anhaltspunkte anzunehmen ist, dass durch die Überwachung Äußerungen

des Beschuldigten erfasst werden, die für die Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung des
Aufenthaltsortes eines Mitbeschuldigten von Bedeutung sind, und

4. die Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung des Aufenthaltsortes eines Mitbeschuldigten
auf andere Weise unverhältnismäßig erschwert oder aussichtslos wäre.

(2) Besonders schwere Straftaten im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 sind:
1. aus dem Strafgesetzbuch:

a) Straftaten des Friedensverrats, des Hochverrats und der Gefährdung des demokratischen Rechts-
staates sowie des Landesverrats und der Gefährdung der äußeren Sicherheit nach den §§ 80, 81,
82, nach den §§ 94, 95 Abs. 3 und § 96 Abs. 1, jeweils auch in Verbindung mit § 97b, sowie
nach den §§ 97a, 98 Abs. 1 Satz 2, § 99 Abs. 2 und den §§ 100, 100a Abs. 4,
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b) Bildung krimineller Vereinigungen nach § 129 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 4 Halbsatz 2 und
Bildung terroristischer Vereinigungen nach § 129a Abs. 1, 2, 4, 5 Satz 1 Alternative 1, jeweils
auch in Verbindung mit § 129b Abs. 1,

c) Geld- und Wertzeichenfälschung nach den §§ 146, 151, jeweils auch in Verbindung mit
§ 152, sowie nach § 152a Abs. 3 und § 152b Abs. 1 bis 4,

d) Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung in den Fällen des § 176a Abs. 2 Nr. 2 oder Abs.
3, § 177 Abs. 2 Nr. 2 oder § 179 Abs. 5 Nr. 2,

e) Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornografischer Schriften in den Fällen des § 184b Abs.
3,

f) Mord und Totschlag nach den §§ 211, 212,
g) Straftaten gegen die persönliche Freiheit in den Fällen der §§ 234, 234a Abs. 1, 2, §§ 239a, 239b

und Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung und zum Zweck der Ausbeutung
der Arbeitskraft nach § 232 Abs. 3, Abs. 4 oder Abs. 5, § 233 Abs. 3, jeweils soweit es sich um
Verbrechen handelt,

h) Bandendiebstahl nach § 244 Abs. 1 Nr. 2 und schwerer Bandendiebstahl nach § 244a,
i) schwerer Raub und Raub mit Todesfolge nach § 250 Abs. 1 oder Abs. 2, § 251,
j) räuberische Erpressung nach § 255 und besonders schwerer Fall einer Erpressung nach § 253

unter den in § 253 Abs. 4 Satz 2 genannten Voraussetzungen,
k) gewerbsmäßige Hehlerei, Bandenhehlerei und gewerbsmäßige Bandenhehlerei nach den §§ 260,

260a,
l) besonders schwerer Fall der Geldwäsche, Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögens-

werte nach § 261 unter den in § 261 Abs. 4 Satz 2 genannten Voraussetzungen,
m) besonders schwerer Fall der Bestechlichkeit und Bestechung nach § 335 Abs. 1 unter den in

§ 335 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 genannten Voraussetzungen,
2. aus dem Asylverfahrensgesetz:

a) Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragstellung nach § 84 Abs. 3,
b) gewerbs- und bandenmäßige Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragstellung nach § 84a

Abs. 1,
3. aus dem Aufenthaltsgesetz:

a) Einschleusen von Ausländern nach § 96 Abs. 2,
b) Einschleusen mit Todesfolge oder gewerbs- und bandenmäßiges Einschleusen nach § 97,

4. aus dem Betäubungsmittelgesetz:
a) besonders schwerer Fall einer Straftat nach § 29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 5, 6, 10, 11 oder 13 Abs. 3

unter der in § 29 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 genannten Voraussetzung,
b) eine Straftat nach den §§ 29a, 30 Abs. 1 Nr. 1, 2, 4, § 30a,

5. aus dem Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen:
a) eine Straftat nach § 19 Abs. 2 oder § 20 Abs. 1, jeweils auch in Verbindung mit § 21,
b) besonders schwerer Fall einer Straftat nach § 22a Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2,

6. aus dem Völkerstrafgesetzbuch:
a) Völkermord nach § 6,
b) Verbrechen gegen die Menschlichkeit nach § 7,
c) Kriegsverbrechen nach den §§ 8 bis 12,

7. aus dem Waffengesetz:
a) besonders schwerer Fall einer Straftat nach § 51 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2, 
b) besonders schwerer Fall einer Straftat nach § 52 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit Abs. 5.

(3) 1 Die Maßnahme darf sich nur gegen den Beschuldigten richten und nur in Wohnungen des
Beschuldigten durchgeführt werden. 2 In Wohnungen anderer Personen ist die Maßnahme nur zulässig,
wenn auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass
1. der in der Anordnung nach § 100d Abs. 2 bezeichnete Beschuldigte sich dort aufhält und
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2. die Maßnahme in Wohnungen des Beschuldigten allein nicht zur Erforschung des Sachverhalts oder
zur Ermittlung des Aufenthaltsortes eines Mitbeschuldigten führen wird.

3 Die Maßnahme darf auch durchgeführt werden, wenn andere Personen unvermeidbar betroffen wer-
den.
(4) 1 Die Maßnahme darf nur angeordnet werden, soweit auf Grund tatsächlicher Anhaltspunkte, insbe-
sondere zu der Art der zu überwachenden Räumlichkeiten und dem Verhältnis der zu überwachenden
Personen zueinander, anzunehmen ist, dass durch die Überwachung Äußerungen, die dem Kernbereich
privater Lebensgestaltung zuzurechnen sind, nicht erfasst werden. 2 Gespräche in Betriebs- oder Ge-
schäftsräumen sind in der Regel nicht dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzurechnen. 3 Das
Gleiche gilt für Gespräche über begangene Straftaten und Äußerungen, mittels derer Straftaten
begangen werden.
(5) 1 Das Abhören und Aufzeichnen ist unverzüglich zu unterbrechen, soweit sich während der Über-
wachung Anhaltspunkte dafür ergeben, dass Äußerungen, die dem Kernbereich privater Lebensgestal-
tung zuzurechnen sind, erfasst werden. 2 Aufzeichnungen über solche Äußerungen sind unverzüglich
zu löschen. 3 Erkenntnisse über solche Äußerungen dürfen nicht verwertet werden. 4 Die Tatsache der
Erfassung der Daten und ihrer Löschung ist zu dokumentieren. 5 Ist eine Maßnahme nach Satz 1 unter-
brochen worden, so darf sie unter den in Absatz 4 genannten Voraussetzungen fortgeführt werden. 6 Im
Zweifel ist über die Unterbrechung oder Fortführung der Maßnahme unverzüglich eine Entscheidung
des Gerichts herbeizuführen; § 100d Abs. 4 gilt entsprechend.
(6) 1 In den Fällen des § 53 ist eine Maßnahme nach Absatz 1 unzulässig; ergibt sich während oder
nach Durchführung der Maßnahme, dass ein Fall des § 53 vorliegt, gilt Absatz 5 Satz 2 bis 4 entspre-
chend. 2 In den Fällen der §§ 52 und 53a dürfen aus einer Maßnahme nach Absatz 1 gewonnene Er-
kenntnisse nur verwertet werden, wenn dies unter Berücksichtigung der Bedeutung des zugrunde lie-
genden Vertrauensverhältnisses nicht außer Verhältnis zum Interesse an der Erforschung des Sachver-
halts oder der Ermittlung des Aufenthaltsortes eines Beschuldigten steht. 3 § 160a Abs. 4 gilt ent-
sprechend.
(7) 1 Soweit ein Verwertungsverbot nach Absatz 5 in Betracht kommt, hat die Staatsanwaltschaft un-
verzüglich eine Entscheidung des anordnenden Gerichts über die Verwertbarkeit der erlangten Er-
kenntnisse herbeizuführen. 2 Soweit das Gericht eine Verwertbarkeit verneint, ist dies für das weitere
Verfahren bindend.

§ 100d StPO. (1) 1 Maßnahmen nach § 100c dürfen nur auf Antrag der Staatsanwaltschaft durch die in
§ 74a Abs. 4 des Gerichtsverfassungsgesetzes genannte Kammer des Landgerichts angeordnet werden,
in dessen Bezirk die Staatsanwaltschaft ihren Sitz hat. 2 Bei Gefahr im Verzug kann diese Anordnung
auch durch den Vorsitzenden getroffen werden. 3 Dessen Anordnung tritt außer Kraft, wenn sie nicht
binnen drei Werktagen von der Strafkammer bestätigt wird. 4 Die Anordnung ist auf höchstens einen
Monat zu befristen. 5 Eine Verlängerung um jeweils nicht mehr als einen Monat ist zulässig, soweit die
Voraussetzungen unter Berücksichtigung der gewonnenen Ermittlungsergebnisse fortbestehen. 6 Ist die
Dauer der Anordnung auf insgesamt sechs Monate verlängert worden, so entscheidet über weitere
Verlängerungen das Oberlandesgericht.
(2) 1 Die Anordnung ergeht schriftlich. 2 In der Anordnung sind anzugeben:
1. soweit möglich, der Name und die Anschrift des Beschuldigten, gegen den sich die Maßnahme

richtet,
2. der Tatvorwurf, auf Grund dessen die Maßnahme angeordnet wird,
3. die zu überwachende Wohnung oder die zu überwachenden Wohnräume,
4. Art, Umfang und Dauer der Maßnahme,
5. die Art der durch die Maßnahme zu erhebenden Informationen und ihre Bedeutung für das Verfah-

ren.
(3) 1 In der Begründung der Anordnung oder Verlängerung sind deren Voraussetzungen und die we-
sentlichen Abwägungsgesichtspunkte darzulegen. 2 Insbesondere sind einzelfallbezogen anzugeben:
1. die bestimmten Tatsachen, die den Verdacht begründen,
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2. die wesentlichen Erwägungen zur Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit der Maßnahme,
3. die tatsächlichen Anhaltspunkte im Sinne des § 100c Abs. 4 Satz 1.
(4) 1 Das anordnende Gericht ist über den Verlauf und die Ergebnisse der Maßnahme zu unterrichten.
2 Liegen die Voraussetzungen der Anordnung nicht mehr vor, so hat das Gericht den Abbruch der
Maßnahme anzuordnen, sofern der Abbruch nicht bereits durch die Staatsanwaltschaft veranlasst
wurde. 3 Die Anordnung des Abbruchs der Maßnahme kann auch durch den Vorsitzenden erfolgen.
(5) Personenbezogene Daten aus einer akustischen Wohnraumüberwachung dürfen für andere Zwecke
nach folgenden Maßgaben verwendet werden:
1. Die durch eine Maßnahme nach § 100c erlangten verwertbaren personenbezogenen Daten dürfen

in anderen Strafverfahren ohne Einwilligung der insoweit überwachten Personen nur zur Auf-
klärung einer Straftat, auf Grund derer die Maßnahme nach § 100c angeordnet werden könnte, oder
zur Ermittlung des Aufenthalts der einer solchen Straftat beschuldigten Person verwendet werden.

2. 1 Die Verwendung der durch eine Maßnahme nach § 100c erlangten personenbezogenen Daten,
auch solcher nach § 100c Abs. 6 Satz 1 Halbsatz 2, zu Zwecken der Gefahrenabwehr ist nur zur
Abwehr einer im Einzelfall bestehenden Lebensgefahr oder einer dringenden Gefahr für Leib oder
Freiheit einer Person oder Gegenstände von bedeutendem Wert, die der Versorgung der Bevölke-
rung dienen, von kulturell herausragendem Wert oder in § 305 des Strafgesetzbuches genannt sind,
zulässig. 2 Die durch eine Maßnahme nach § 100c erlangten und verwertbaren personenbezogenen
Daten dürfen auch zur Abwehr einer im Einzelfall bestehenden dringenden Gefahr für sonstige be-
deutende Vermögenswerte verwendet werden. 3 Sind die Daten zur Abwehr der Gefahr oder für
eine vorgerichtliche oder gerichtliche Überprüfung der zur Gefahrenabwehr getroffenen Maß-
nahmen nicht mehr erforderlich, so sind Aufzeichnungen über diese Daten von der für die Gefah-
renabwehr zuständigen Stelle unverzüglich zu löschen. 4 Die Löschung ist aktenkundig zu ma-
chen. 5 Soweit die Löschung lediglich für eine etwaige vorgerichtliche oder gerichtliche Überprü-
fung zurückgestellt ist, dürfen die Daten nur für diesen Zweck verwendet werden; für eine
Verwendung zu anderen Zwecken sind sie zu sperren.

3. Sind verwertbare personenbezogene Daten durch eine entsprechende polizeirechtliche Maßnahme
erlangt worden, dürfen sie in einem Strafverfahren ohne Einwilligung der insoweit überwachten
Personen nur zur Aufklärung einer Straftat, auf Grund derer die Maßnahme nach § 100c angeordnet
werden könnte, oder zur Ermittlung des Aufenthalts der einer solchen Straftat beschuldigten Person
verwendet werden.

§ 100e StPO. (1) 1 Für die nach § 100c angeordneten Maßnahmen gilt § 100b Abs. 5 entspre-
chend. 2 Vor der Veröffentlichung im Internet berichtet die Bundesregierung dem Deutschen
Bundestag über die im jeweils vorangegangenen Kalenderjahr nach § 100c angeordneten
Maßnahmen.
(2) In den Berichten nach Absatz 1 sind anzugeben:
1. die Anzahl der Verfahren, in denen Maßnahmen nach § 100c Abs. 1 angeordnet worden sind;
2. die jeweils zugrunde liegende Anlassstraftat nach Maßgabe der Unterteilung in § 100c Abs. 2;
3. ob das Verfahren einen Bezug zur Verfolgung organisierter Kriminalität aufweist;
4. die Anzahl der überwachten Objekte je Verfahren nach Privatwohnungen und sonstigen Wohnun-

gen sowie nach Wohnungen des Beschuldigten und Wohnungen dritter Personen;
5. die Anzahl der überwachten Personen je Verfahren nach Beschuldigten und nichtbeschuldigten

Personen;
6. die Dauer der einzelnen Überwachung nach Dauer der Anordnung, Dauer der Verlängerung und

Abhördauer;
7. wie häufig eine Maßnahme nach § 100c Abs. 5, § 100d Abs. 4 unterbrochen oder abgebrochen

worden ist;
8. ob eine Benachrichtigung der Betroffenen (§ 101 Abs. 4 bis 6) erfolgt ist oder aus welchen

Gründen von einer Benachrichtigung abgesehen worden ist;
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9. ob die Überwachung Ergebnisse erbracht hat, die für das Verfahren relevant sind oder voraussicht-
lich relevant sein werden;

10. ob die Überwachung Ergebnisse erbracht hat, die für andere Strafverfahren relevant sind oder
voraussichtlich relevant sein werden;

11. wenn die Überwachung keine relevanten Ergebnisse erbracht hat: die Gründe hierfür, differenziert
nach technischen Gründen und sonstigen Gründen;

12. die Kosten der Maßnahme, differenziert nach Kosten für Übersetzungsdienste und sonstigen Ko-
sten.

§ 100f StPO.  (1) Auch ohne Wissen der Betroffenen darf außerhalb von Wohnungen das
nichtöffentlich gesprochene Wort mit technischen Mitteln abgehört und aufgezeichnet wer-
den, wenn bestimmte Tatsachen den Verdacht begründen, dass jemand als Täter oder Teil-
nehmer eine in § 100a Abs. 2 bezeichnete, auch im Einzelfall schwer wiegende Straftat be-
gangen oder in den Fällen, in denen der Versuch strafbar ist, zu begehen versucht hat, und
die Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung des Aufenthaltsortes eines Beschul-
digten auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre. 
(2) 1 Die Maßnahme darf sich nur gegen einen Beschuldigten richten. 2 Gegen andere Perso-
nen darf die Maßnahme nur angeordnet werden, wenn auf Grund bestimmter Tatsachen an-
zunehmen ist, dass sie mit einem Beschuldigten in Verbindung stehen oder eine solche Ver-
bindung hergestellt wird, die Maßnahme zur Erforschung des Sachverhalts oder zur Ermitt-
lung des Aufenthaltsortes eines Beschuldigten führen wird und dies auf andere Weise aus-
sichtslos oder wesentlich erschwert wäre.
(3) Die Maßnahme darf auch durchgeführt werden, wenn Dritte unvermeidbar betroffen wer-
den.
(4) § 100b Abs. 1, 4 Satz 1 und § 100d Abs. 2 gelten entsprechend. 

§ 100g StPO.  (1) 1 Begründen bestimmte Tatsachen den Verdacht, dass jemand als Täter
oder Teilnehmer
1. eine Straftat von auch im Einzelfall erheblicher Bedeutung, insbesondere eine in § 100a

Abs. 2 bezeichnete Straftat, begangen hat, in Fällen, in denen der Versuch strafbar ist, zu
begehen versucht hat oder durch eine Straftat vorbereitet hat oder

2. eine Straftat mittels Telekommunikation begangen hat,
so dürfen auch ohne Wissen des Betroffenen Verkehrsdaten (§ 96 Abs. 1, § 113a des Tele-
kommunikationsgesetzes) erhoben werden, soweit dies für die Erforschung des Sachver-
halts oder die Ermittlung des Aufenthaltsortes des Beschuldigten erforderlich ist. 2 Im Falle
des Satzes 1 Nr. 2 ist die Maßnahme nur zulässig, wenn die Erforschung des Sachverhalts
oder die Ermittlung des Aufenthaltsortes des Beschuldigten auf andere Weise aussichtslos
wäre und die Erhebung der Daten in einem angemessenen Verhältnis zur Bedeutung der
Sache steht. 3 Die Erhebung von Standortdaten in Echtzeit ist nur im Falle des Satzes 1 Nr.
1 zulässig. 
(2) 1 § 100a Abs. 3 und § 100b Abs. 1 bis 4 Satz 1 gelten entsprechend. 2 Abweichend von
§ 100b Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 genügt im Falle einer Straftat von erheblicher Bedeutung eine
räumlich und zeitlich hinreichend bestimmte Bezeichnung der Telekommunikation, wenn die
Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung des Aufenthaltsortes des Beschuldigten
auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre. 
(3) Erfolgt die Erhebung von Verkehrsdaten nicht beim Telekommunikationsdiensteanbieter,
bestimmt sie sich nach Abschluss des Kommunikationsvorgangs nach den allgemeinen
Vorschriften. 
(4) Über Maßnahmen nach Absatz 1 ist entsprechend § 100b Abs. 5 jährlich eine Übersicht
zu erstellen, in der anzugeben sind: 
1. die Anzahl der Verfahren, in denen Maßnahmen nach Absatz 1 durchgeführt worden sind;



© Jens Ph. Wilhelm
StPO (Auszug) - Fassung ab 1.1.2008 17

2. die Anzahl der Anordnungen von Maßnahmen nach Absatz 1, unterschieden nach Erst-
und Verlängerungsanordnungen; 

3. die jeweils zugrunde liegende Anlassstraftat, unterschieden nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1
und 2; 

4. die Anzahl der zurückliegenden Monate, für die Verkehrsdaten nach Absatz 1 abgefragt
wurden, bemessen ab dem Zeitpunkt der Anordnung; 

5. die Anzahl der Maßnahmen, die ergebnislos geblieben sind, weil die abgefragten Daten
ganz oder teilweise nicht verfügbar waren. 

§ 100h StPO.  (1) 1 Auch ohne Wissen der Betroffenen dürfen außerhalb von Wohnungen
1. Bildaufnahmen hergestellt werden, 
2. sonstige besondere für Observationszwecke bestimmte technische Mittel verwendet

werden, 
wenn die Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung des Aufenthaltsortes eines Be-
schuldigten auf andere Weise weniger erfolgversprechend oder erschwert wäre. 2 Eine Maß-
nahme nach Satz 1 Nr. 2 ist nur zulässig, wenn Gegenstand der Untersuchung eine Straftat
von erheblicher Bedeutung ist. 
(2) 1 Die Maßnahmen dürfen sich nur gegen einen Beschuldigten richten. 2 Gegen andere
Personen sind 
1. Maßnahmen nach Absatz 1 Nr. 1 nur zulässig, wenn die Erforschung des Sachverhalts

oder die Ermittlung des Aufenthaltsortes eines Beschuldigten auf andere Weise erheblich
weniger erfolgversprechend oder wesentlich erschwert wäre, 

2. Maßnahmen nach Absatz 1 Nr. 2 nur zulässig, wenn auf Grund bestimmter Tatsachen
anzunehmen ist, dass sie mit einem Beschuldigten in Verbindung stehen oder eine solche
Verbindung hergestellt wird, die Maßnahme zur Erforschung des Sachverhalts oder zur
Ermittlung des Aufenthaltsortes eines Beschuldigten führen wird und dies auf andere
Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre. 

(3) Die Maßnahmen dürfen auch durchgeführt werden, wenn Dritte unvermeidbar mit-
betroffen werden. 

§ 100i StPO.  (1) Begründen bestimmte Tatsachen den Verdacht, dass jemand als Täter
oder Teilnehmer eine Straftat von auch im Einzelfall erheblicher Bedeutung, insbesondere
eine in § 100a Abs. 2 bezeichnete Straftat, begangen hat, in Fällen, in denen der Versuch
strafbar ist, zu begehen versucht hat oder durch eine Straftat vorbereitet hat, so dürfen
durch technische Mittel 
1. die Gerätenummer eines Mobilfunkendgerätes und die Kartennummer der darin verwen-

deten Karte sowie 
2. der Standort eines Mobilfunkendgeräts 
ermittelt werden, soweit dies für die Erforschung des Sachverhalts oder die Ermittlung des
Aufenthaltsortes des Beschuldigten erforderlich ist.
(2) 1 Personenbezogene Daten Dritter dürfen anlässlich solcher Maßnahmen nur erhoben
werden, wenn dies aus technischen Gründen zur Erreichung des Zwecks nach Absatz 1 un-
vermeidbar ist. 2 Über den Datenabgleich zur Ermittlung der gesuchten Geräte- und Karten-
nummer hinaus dürfen sie nicht verwendet werden und sind nach Beendigung der Maß-
nahme unverzüglich zu löschen. 
(3) 1 § 100a Abs. 3 und § 100b Abs. 1 Satz 1 bis 3, Abs. 2 Satz 1 und Abs. 4 Satz 1 gelten
entsprechend. 2 Die Anordnung ist auf höchstens sechs Monate zu befristen. 3 Eine Verlän-
gerung um jeweils nicht mehr als sechs weitere Monate ist zulässig, soweit die in Absatz 1
bezeichneten Voraussetzungen fortbestehen. 

§ 101 StPO. (1) Für Maßnahmen nach den §§ 98a, 99, 100a, 100c bis 100i, 110a, 163d bis
163f gelten, soweit nichts anderes bestimmt ist, die nachstehenden Regelungen.
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(2) 1 Entscheidungen und sonstige Unterlagen über Maßnahmen nach den §§ 100c, 100f,
100h Abs. 1 Nr. 2 und § 110a werden bei der Staatsanwaltschaft verwahrt. 2 Zu den Akten
sind sie erst zu nehmen, wenn die Voraussetzungen für eine Benachrichtigung nach Absatz
5 erfüllt sind.
(3) 1 Personenbezogene Daten, die durch Maßnahmen nach Absatz 1 erhoben wurden, sind
entsprechend zu kennzeichnen. 2 Nach einer Übermittlung an eine andere Stelle ist die
Kennzeichnung durch diese aufrechtzuerhalten. 
(4) 1 Von den in Absatz 1 genannten Maßnahmen sind im Falle 
1. des § 98a die betroffenen Personen, gegen die nach Auswertung der Daten weitere Er-

mittlungen geführt wurden, 
2. des § 99 der Absender und der Adressat der Postsendung, 
3. des § 100a die Beteiligten der überwachten Telekommunikation, 
4. des § 100c 

a) der Beschuldigte, gegen den sich die Maßnahme richtete, 
b) sonstige überwachte Personen, 
c) Personen, die die überwachte Wohnung zur Zeit der Durchführung der Maßnahme

innehatten oder bewohnten, 
5. des § 100f die Zielperson sowie die erheblich mitbetroffenen Personen, 
6. des § 100g die Beteiligten der betroffenen Telekommunikation, 
7. des § 100h Abs. 1 die Zielperson sowie die erheblich mitbetroffenen Personen, 
8. des § 100i die Zielperson, 
9. des § 110a 

a) die Zielperson, 
b) die erheblich mitbetroffenen Personen, 
c) die Personen, deren nicht allgemein zugängliche Wohnung der Verdeckte Ermittler

betreten hat, 
10. des § 163d die betroffenen Personen, gegen die nach Auswertung der Daten weitere

Ermittlungen geführt wurden, 
11. des § 163e die Zielperson und die Person, deren personenbezogene Daten gemeldet

worden sind, 
12. des § 163f die Zielperson sowie die erheblich mitbetroffenen Personen
zu benachrichtigen. 2 Dabei ist auf die Möglichkeit nachträglichen Rechtsschutzes nach Ab-
satz 7 und die dafür vorgesehene Frist hinzuweisen. 3 Die Benachrichtigung unterbleibt,
wenn ihr überwiegende schutzwürdige Belange einer betroffenen Person entgegenstehen.
4 Zudem kann die Benachrichtigung einer in Satz 1 Nr. 2, 3 und 6 bezeichneten Person,
gegen die sich die Maßnahme nicht gerichtet hat, unterbleiben, wenn diese von der Maß-
nahme nur unerheblich betroffen wurde und anzunehmen ist, dass sie kein Interesse an
einer Benachrichtigung hat. 5 Nachforschungen zur Feststellung der Identität einer in Satz 1
bezeichneten Person sind nur vorzunehmen, wenn dies unter Berücksichtigung der Eingriffs-
intensität der Maßnahme gegenüber dieser Person, des Aufwands für die Feststellung ihrer
Identität sowie der daraus für diese oder andere Personen folgenden Beeinträchtigungen
geboten ist.
(5) 1 Die Benachrichtigung erfolgt, sobald dies ohne Gefährdung des Untersuchungszwecks,
des Lebens, der körperlichen Unversehrtheit und der persönlichen Freiheit einer Person und
von bedeutenden Vermögenswerten, im Fall des § 110a auch der Möglichkeit der weiteren
Verwendung des Verdeckten Ermittlers möglich ist. 2 Wird die Benachrichtigung nach Satz
1 zurückgestellt, sind die Gründe aktenkundig zu machen. 
(6) 1 Erfolgt die nach Absatz 5 zurückgestellte Benachrichtigung nicht binnen zwölf Monaten
nach Beendigung der Maßnahme, bedürfen weitere Zurückstellungen der gerichtlichen Zu-
stimmung. 2 Das Gericht bestimmt die Dauer weiterer Zurückstellungen. 3 Es kann dem end-
gültigen Absehen von der Benachrichtigung zustimmen, wenn die Voraussetzungen für eine
Benachrichtigung mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft nicht ein-
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treten werden. 4 Sind mehrere Maßnahmen in einem engen zeitlichen Zusammenhang
durchgeführt worden, so beginnt die in Satz 1 genannte Frist mit der Beendigung der letzten
Maßnahme. 5 Im Fall des § 100c beträgt die in Satz 1 genannte Frist sechs Monate.
(7) 1 Gerichtliche Entscheidungen nach den Absatz 6 trifft das für die Anordnung der Maß-
nahme zuständige Gericht, im Übrigen das Gericht am Sitz der zuständigen Staatsanwalt-
schaft. 2 Die in Absatz 4 Satz 1 genannten Personen können bei dem nach Satz 1 zuständi-
gen Gericht auch nach Beendigung der Maßnahme bis zu zwei Wochen nach ihrer Benach-
richtigung die Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Maßnahme sowie der Art und Weise
ihres Vollzugs beantragen. 3 Gegen die Entscheidung ist die sofortige Beschwerde statthaft.
4 Ist die öffentliche Klage erhoben und der Angeklagte benachrichtigt worden, entscheidet
über den Antrag das mit der Sache befasste Gericht in der das Verfahren abschließenden
Entscheidung.
(8) 1 Sind die durch die Maßnahme erlangten personenbezogenen Daten zur Strafverfolgung
und für eine etwaige gerichtliche Überprüfung der Maßnahme nicht mehr erforderlich, so
sind sie unverzüglich zu löschen. 2 Die Löschung ist aktenkundig zu machen. 3 Soweit die
Löschung lediglich für eine etwaige gerichtliche Überprüfung der Maßnahme zurückgestellt
ist, dürfen die Daten ohne Einwilligung der Betroffenen nur zu diesem Zweck verwendet
werden; sie sind entsprechend zu sperren.

§ 102 StPO. Bei dem, welcher als Täter oder Teilnehmer einer Straftat oder der Begünstigung, Straf-
vereitelung oder Hehlerei verdächtig ist, kann eine Durchsuchung der Wohnung und anderer Räume
sowie seiner Person und der ihm gehörenden Sachen sowohl zum Zweck seiner Ergreifung als auch
dann vorgenommen werden, wenn zu vermuten ist, daß die Durchsuchung zur Auffindung von Be-
weismitteln führen werde.

§ 103 StPO. (1) 1 Bei anderen Personen sind Durchsuchungen nur zur Ergreifung des Beschuldigten
oder zur Verfolgung von Spuren einer Straftat oder zur Beschlagnahme bestimmter Gegenstände und
nur dann zulässig, wenn Tatsachen vorliegen, aus denen zu schließen ist, daß die gesuchte Person,
Spur oder Sache sich in den zu durchsuchenden Räumen befindet. 2 Zum Zwecke der Ergreifung eines
Beschuldigten, der dringend verdächtig ist, eine Straftat nach § 129a, auch in Verbindung mit § 129b
Abs. 1, des Strafgesetzbuches oder eine der in dieser Vorschrift bezeichneten Straftaten begangen zu
haben, ist eine Durchsuchung von Wohnungen und anderen Räumen auch zulässig, wenn diese sich in
einem Gebäude befinden, von dem auf Grund von Tatsachen anzunehmen ist, daß sich der Beschuldig-
te in ihm aufhält.
(2) Die Beschränkungen des Absatzes 1 Satz 1 gelten nicht für Räume, in denen der Beschuldigte
ergriffen worden ist oder die er während der Verfolgung betreten hat.

§ 104 StPO. (1) Zur Nachtzeit dürfen die Wohnung, die Geschäftsräume und das befriedete Besitztum
nur bei Verfolgung auf frischer Tat oder bei Gefahr im Verzug oder dann durchsucht werden, wenn es
sich um die Wiederergreifung eines entwichenen Gefangenen handelt.
(2) Diese Beschränkung gilt nicht für Räume, die zur Nachtzeit jedermann zugänglich oder die der
Polizei als Herbergen oder Versammlungsorte bestrafter Personen, als Niederlagen von Sachen, die
mittels Straftaten erlangt sind, oder als Schlupfwinkel des Glücksspiels, des unerlaubten Betäubungs-
mittel- und Waffenhandels oder der Prostitution bekannt sind.
(3) Die Nachtzeit umfaßt in dem Zeitraum vom ersten April bis dreißigsten September die Stunden
von neun Uhr abends bis vier Uhr morgens und in dem Zeitraum vom ersten Oktober bis einund-
dreißigsten März die Stunden von neun Uhr abends bis sechs Uhr morgens.

§ 105 StPO. (1) 1 Durchsuchungen dürfen nur durch den Richter, bei Gefahr im Verzug auch durch die
Staatsanwaltschaft und ihre Ermittlungspersonen (§ 152 des Gerichtsverfassungsgesetzes) angeordnet
werden. 2 Durchsuchungen nach § 103 Abs. 1 Satz 2 ordnet der Richter an; die Staatsanwaltschaft ist
hierzu befugt, wenn Gefahr im Verzug ist.

© Jens Ph. Wilhelm
StPO (Auszug) - Fassung ab 1.1.200820

(2) 1 Wenn eine Durchsuchung der Wohnung, der Geschäftsräume oder des befriedeten Besitztums
ohne Beisein des Richters oder des Staatsanwalts stattfindet, so sind, wenn möglich, ein Gemeinde-
beamter oder zwei Mitglieder der Gemeinde, in deren Bezirk die Durchsuchung erfolgt, zuzuziehen.
2 Die als Gemeindemitglieder zugezogenen Personen dürfen nicht Polizeibeamte oder Ermittlungs-
personen der Staatsanwaltschaft sein.
(3) 1 Wird eine Durchsuchung in einem Dienstgebäude oder einer nicht allgemein zugänglichen Ein-
richtung oder Anlage der Bundeswehr erforderlich, so wird die vorgesetzte Dienststelle der Bundes-
wehr um ihre Durchführung ersucht. 2 Die ersuchende Stelle ist zur Mitwirkung berechtigt. 3 Des Er-
suchens bedarf es nicht, wenn die Durchsuchung von Räumen vorzunehmen ist, die ausschließlich von
anderen Personen als Soldaten bewohnt werden.

§ 106 StPO. (1) 1 Der Inhaber der zu durchsuchenden Räume oder Gegenstände darf der Durch-
suchung beiwohnen. 2 Ist er abwesend, so ist, wenn möglich, sein Vertreter oder ein erwachsener
Angehöriger, Hausgenosse oder Nachbar zuzuziehen.
(2) 1 Dem Inhaber oder der in dessen Abwesenheit zugezogenen Person ist in den Fällen des § 103
Abs. 1 der Zweck der Durchsuchung vor deren Beginn bekanntzumachen. 2 Diese Vorschrift gilt nicht
für die Inhaber der in § 104 Abs. 2 bezeichneten Räume.

§ 107 StPO. 1 Dem von der Durchsuchung Betroffenen ist nach deren Beendigung auf Verlangen eine
schriftliche Mitteilung zu machen, die den Grund der Durchsuchung (§§ 102, 103) sowie im Falle des
§ 102 die Straftat bezeichnen muß. 2 Auch ist ihm auf Verlangen ein Verzeichnis der in Verwahrung
oder in Beschlag genommenen Gegenstände, falls aber nichts Verdächtiges gefunden wird, eine Be-
scheinigung hierüber zu geben. 

§ 108 StPO. (1) 1 Werden bei Gelegenheit einer Durchsuchung Gegenstände gefunden, die zwar in kei-
ner Beziehung zu der Untersuchung stehen, aber auf die Verübung einer anderen Straftat hindeuten, so
sind sie einstweilen in Beschlag zu nehmen. 2 Der Staatsanwaltschaft ist hiervon Kenntnis zu geben.
3 Satz 1 findet keine Anwendung, soweit eine Durchsuchung nach § 103 Abs. 1 Satz 2 stattfindet.
(2) Werden bei einem Arzt Gegenstände im Sinne von Absatz 1 Satz 1 gefunden, die den Schwanger-
schaftsabbruch einer Patientin betreffen, ist ihre Verwertung zu Beweiszwecken in einem Strafver-
fahren gegen die Patientin wegen einer Straftat nach § 218 des Strafgesetzbuches unzulässig.
(3) Werden bei einer in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 genannten Person Gegenstände im Sinne
von Absatz 1 Satz 1 gefunden, auf die sich das Zeugnisverweigerungsrecht der genannten
Person erstreckt, ist die Verwertung des Gegenstandes zu Beweiszwecken in einem Straf-
verfahren nur insoweit zulässig, als Gegenstand dieses Strafverfahrens eine Straftat ist, die
im Höchstmaß mit mindestens fünf Jahren Freiheitsstrafe bedroht ist und bei der es sich
nicht um eine Straftat nach § 353b des Strafgesetzbuches handelt.

§ 109 StPO. Die in Verwahrung oder in Beschlag genommenen Gegenstände sind genau zu verzeich-
nen und zur Verhütung von Verwechslungen durch amtliche Siegel oder in sonst geeigneter Weise
kenntlich zu machen.

§ 110 StPO. (1) Die Durchsicht der Papiere des von der Durchsuchung Betroffenen steht der Staats-
anwaltschaft und auf deren Anordnung ihren Ermittlungspersonen (§ 152 des Gerichtsverfassungs-
gesetzes) zu.
(2) 1 Im Übrigen sind Beamte zur Durchsicht der aufgefundenen Papiere nur dann befugt, wenn der
Inhaber die Durchsicht genehmigt. 2 Andernfalls haben sie die Papiere, deren Durchsicht sie für gebo-
ten erachten, in einem Umschlag, der in Gegenwart des Inhabers mit dem Amtssiegel zu verschließen
ist, an die Staatsanwaltschaft abzuliefern.
(3) 1 Die Durchsicht eines elektronischen Speichermediums bei dem von der Durchsuchung
Betroffenen darf auch auf hiervon räumlich getrennte Speichermedien, soweit auf sie von
dem Speichermedium aus zugegriffen werden kann, erstreckt werden, wenn anderenfalls
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der Verlust der Daten zu besorgen ist. 2 Daten, die für die Untersuchung von Bedeutung sein
können, dürfen gesichert werden; § 98 Abs. 2 gilt entsprechend.

§ 110a StPO. (1) 1 Verdeckte Ermittler dürfen zur Aufklärung von Straftaten eingesetzt werden, wenn
zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, daß eine Straftat von erheblicher Bedeutung
1. auf dem Gebiet des unerlaubten Betäubungsmittel- oder Waffenverkehrs, der Geld- oder Wertzei-

chenfälschung,
2. auf dem Gebiet des Staatsschutzes (§§ 74a, 120 des Gerichtsverfassungsgesetzes),
3. gewerbs- oder gewohnheitsmäßig oder
4. von einem Bandenmitglied oder in anderer Weise organisiert
begangen worden ist. 2 Zur Aufklärung von Verbrechen dürfen Verdeckte Ermittler auch eingesetzt
werden, soweit auf Grund bestimmter Tatsachen die Gefahr der Wiederholung besteht. 3 Der Einsatz
ist nur zulässig, soweit die Aufklärung auf andere Weise aussichtlos oder wesentlich erschwert wäre.
4 Zur Aufklärung von Verbrechen dürfen Verdeckte Ermittler außerdem eingesetzt werden, wenn die
besondere Bedeutung der Tat den Einsatz gebietet und andere Maßnahmen aussichtslos wären.
(2) 1 Verdeckte Ermittler sind Beamte des Polizeidienstes, die unter einer ihnen verliehenen, auf Dauer
angelegten, veränderten Identität (Legende) ermitteln. 2 Sie dürfen unter der Legende am Rechtsver-
kehr teilnehmen.
(3) Soweit es für den Aufbau oder die Aufrechterhaltung der Legende unerläßlich ist, dürfen ent-
sprechende Urkunden hergestellt, verändert und gebraucht werden.

§ 110b StPO. (1) 1 Der Einsatz eines Verdeckten Ermittlers ist erst nach Zustimmung der Staatsan-
waltschaft zulässig. 2 Besteht Gefahr im Verzug und kann die Entscheidung der Staatsanwaltschaft
nicht rechtzeitig eingeholt werden, so ist sie unverzüglich herbeizuführen; die Maßnahme ist zu been-
den, wenn nicht die Staatsanwaltschaft binnen drei Werktagen zustimmt. 3 Die Zustimmung ist
schriftlich zu erteilen und zu befristen. 4 Eine Verlängerung ist zulässig, solange die Voraussetzungen
für den Einsatz fortbestehen.
(2) 1 Einsätze,
1. die sich gegen einen bestimmten Beschuldigten richten oder
2. bei denen der Verdeckte Ermittler eine Wohnung betritt, die nicht allgemein zugänglich ist,
bedürfen der Zustimmung des Gerichts. 2 Bei Gefahr im Verzug genügt die Zustimmung der Staatsan-
waltschaft. 3 Kann die Entscheidung der Staatsanwaltschaft nicht rechtzeitig eingeholt werden, so ist
sie unverzüglich herbeizuführen. 4 Die Maßnahme ist zu beenden, wenn nicht das Gericht binnen drei
Werktagen zustimmt. 5 Absatz 1 Satz 3 und 4 gilt entsprechend.
(3) 1 Die Identität des Verdeckten Ermittlers kann auch nach Beendigung des Einsatzes geheimgehalten
werden. 2 Die Staatsanwaltschaft und das Gericht, die für die Entscheidung über die Zustimmung
zu dem Einsatz zuständig sind, können verlangen, daß die Identität ihnen gegenüber offenbart wird.
3 Im übrigen ist in einem Strafverfahren die Geheimhaltung der Identität nach Maßgabe des § 96 zuläs-
sig, insbesondere dann, wenn Anlaß zu der Besorgnis besteht, daß die Offenbarung Leben, Leib oder
Freiheit des Verdeckten Ermittlers oder einer anderen Person oder die Möglichkeit der weiteren Ver-
wendung des Verdeckten Ermittlers gefährden würde.

§ 110c StPO. 1 Verdeckte Ermittler dürfen unter Verwendung ihrer Legende eine Wohnung mit dem
Einverständnis des Berechtigten betreten. 2 Das Einverständnis darf nicht durch ein über die Nutzung
der Legende hinausgehendes Vortäuschen eines Zutrittsrechts herbeigeführt werden. 3 Im übrigen rich-
ten sich die Befugnisse des Verdeckten Ermittlers nach diesem Gesetz und anderen Rechtsvor-
schriften.

§§ 110d, 110e StPO. (aufgehoben)

§ 111 StPO. (1) 1 Begründen bestimmte Tatsachen den Verdacht, daß eine Straftat nach § 129a, auch
in Verbindung mit § 129b Abs. 1, des Strafgesetzbuches, eine der in dieser Vorschrift bezeichneten
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Straftaten oder eine Straftat nach § 250 Abs. 1 Nr. 1 des Strafgesetzbuches begangen worden ist, so
können auf öffentlichen Straßen und Plätzen und an anderen öffentlich zugänglichen Orten Kontroll-
stellen eingerichtet werden, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß diese Maßnahme zur
Ergreifung des Täters oder zur Sicherstellung von Beweismitteln führen kann, die der Aufklärung der
Straftat dienen können. 2 An einer Kontrollstelle ist jedermann verpflichtet, seine Identität feststellen
und sich sowie mitgeführte Sachen durchsuchen zu lassen.
(2) Die Anordnung, eine Kontrollstelle einzurichten, trifft der Richter; die Staatsanwaltschaft und ihre
Ermittlungspersonen (§ 152 des Gerichtsverfassungsgesetzes) sind hierzu befugt, wenn Gefahr im
Verzug ist.
(3) Für die Durchsuchung und die Feststellung der Identität nach Absatz 1 gelten § 106 Abs. 2 Satz 1,
§ 107 Satz 2 erster Halbsatz, die §§ 108, 109, 110 Abs. 1 und 2 sowie die §§ 163b und 163c ent-
sprechend.
...

Zweites Buch: Verfahren im ersten Rechtszug
Zweiter Abschnitt: Vorbereitung der öffentlichen Klage

...

§ 160 StPO. (1) Sobald die Staatsanwaltschaft durch eine Anzeige oder auf anderem Wege von dem
Verdacht einer Straftat Kenntnis erhält, hat sie zu ihrer Entschließung darüber, ob die öffentliche
Klage zu erheben ist, den Sachverhalt zu erforschen.
(2) Die Staatsanwaltschaft hat nicht nur die zur Belastung, sondern auch die zur Entlastung dienenden
Umstände zu ermitteln und für die Erhebung der Beweise Sorge zu tragen, deren Verlust zu besorgen
ist.
(3) 1 Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sollen sich auch auf die Umstände erstrecken, die für die
Bestimmung der Rechtsfolgen der Tat von Bedeutung sind. 2 Dazu kann sie sich der Gerichtshilfe be-
dienen.
(4) Eine Maßnahme ist unzulässig, soweit besondere bundesgesetzliche oder entsprechende landesge-
setzliche Verwendungsregelungen entgegenstehen.

§ 160a StPO. (1) 1 Eine Ermittlungsmaßnahme, die sich gegen eine in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr.
1, 2 oder Nr. 4 genannte Person richtet und voraussichtlich Erkenntnisse erbringen würde,
über die diese Person das Zeugnis verweigern dürfte, ist unzulässig. 2 Dennoch erlangte Er-
kenntnisse dürfen nicht verwendet werden. 3 Aufzeichnungen hierüber sind unverzüglich zu
löschen. 4 Die Tatsache ihrer Erlangung und der Löschung der Aufzeichnungen ist aktenkun-
dig zu machen. 5 Die Sätze 2 bis 4 gelten entsprechend, wenn durch eine Ermittlungsmaß-
nahme, die sich nicht gegen eine in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2 oder Nr. 4 genannte Person
richtet, von einer dort genannten Person Erkenntnisse erlangt werden, über die sie das
Zeugnis verweigern dürfte.
(2) 1 Soweit durch eine Ermittlungsmaßnahme eine in § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 bis 3b oder
Nr. 5 genannte Person betroffen wäre und dadurch voraussichtlich Erkenntnisse erlangt wür-
den, über die diese Person das Zeugnis verweigern dürfte, ist dies im Rahmen der Prüfung
der Verhältnismäßigkeit besonders zu berücksichtigen; betrifft das Verfahren keine Straftat
von erheblicher Bedeutung, ist in der Regel nicht von einem Überwiegen des Strafverfol-
gungsinteresses auszugehen. 2 Soweit geboten, ist die Maßnahme zu unterlassen oder, so-
weit dies nach der Art der Maßnahme möglich ist, zu beschränken. 3 Für die Verwertung von
Erkenntnissen zu Beweiszwecken gilt Satz 1 entsprechend.
(3) Die Absätze 1 und 2 sind entsprechend anzuwenden, soweit die in § 53a Genannten das
Zeugnis verweigern dürften.
(4) 1 Die Absätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden, wenn bestimmte Tatsachen den Verdacht
begründen, dass die zeugnisverweigerungsberechtigte Person an der Tat oder an einer Be-
günstigung, Strafvereitelung oder Hehlerei beteiligt ist. 2 Ist die Tat nur auf Antrag oder nur
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mit Ermächtigung verfolgbar, ist Satz 1 in den Fällen des § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 an-
zuwenden, sobald und soweit der Strafantrag gestellt oder die Ermächtigung erteilt ist.
(5) Die §§ 97 und 100c Abs. 6 bleiben unberührt.

§ 161 StPO. (1) 1 Zu dem in § 160 Abs. 1 bis 3 bezeichneten Zweck ist die Staatsanwaltschaft befugt,
von allen Behörden Auskunft zu verlangen und Ermittlungen jeder Art entweder selbst vorzunehmen
oder durch die Behörden und Beamten des Polizeidienstes vornehmen zu lassen, soweit nicht andere
gesetzliche Vorschriften ihre Befugnisse besonders regeln. 2 Die Behörden und Beamten des Polizei-
dienstes sind verpflichtet, dem Ersuchen oder Auftrag der Staatsanwaltschaft zu genügen, und in
diesem Falle befugt, von allen Behörden Auskunft zu verlangen.
(2) 1 Ist eine Maßnahme nach diesem Gesetz nur bei Verdacht bestimmter Straftaten
zulässig, so dürfen die auf Grund einer entsprechenden Maßnahme nach anderen Gesetzen
erlangten personenbezogenen Daten ohne Einwilligung der von der Maßnahme betroffenen
Personen zu Beweiszwecken im Strafverfahren nur zur Aufklärung solcher Straftaten ver-
wendet werden, zu deren Aufklärung eine solche Maßnahme nach diesem Gesetz hätte
angeordnet werden dürfen. 2 § 100d Abs. 5 Nr. 3 bleibt unberührt.
(3) In oder aus einer Wohnung erlangte personenbezogene Daten aus einem Einsatz technischer Mit-
tel zur Eigensicherung im Zuge nicht offener Ermittlungen auf polizeirechtlicher Grundlage dürfen
unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit zu Beweiszwecken nur verwendet werden
(Artikel 13 Abs. 5 des Grundgesetzes), wenn das Amtsgericht (§ 162 Abs. 1), in dessen Bezirk die an-
ordnende Stelle ihren Sitz hat, die Rechtmäßigkeit der Maßnahme festgestellt hat; bei Gefahr im
Verzug ist die richterliche Entscheidung unverzüglich nachzuholen.

§ 161a StPO. (1) 1 Zeugen und Sachverständige sind verpflichtet, auf Ladung vor der Staatsanwalt-
schaft zu erscheinen und zur Sache auszusagen oder ihr Gutachten zu erstatten. Soweit nichts anderes
bestimmt ist, gelten die Vorschriften des sechsten und siebenten Abschnitts des ersten Buches über
Zeugen und Sachverständige entsprechend. 2 Die eidliche Vernehmung bleibt dem Richter vorbehalten.
(2) 1 Bei unberechtigtem Ausbleiben oder unberechtigter Weigerung eines Zeugen oder Sachverstän-
digen steht die Befugnis zu den in den §§ 51, 70 und 77 vorgesehenen Maßregeln der Staatsanwalt-
schaft zu. 2 Jedoch bleibt die Festsetzung der Haft dem Richter vorbehalten; zuständig ist das Amts-
gericht, in dessen Bezirk die Staatsanwaltschaft ihren Sitz hat, welche die Festsetzung beantragt.
(3) 1 Gegen die Entscheidung der Staatsanwaltschaft nach Absatz 2 Satz 1 kann gerichtliche Entschei-
dung beantragt werden. 2 Über den Antrag entscheidet, soweit nicht in § 120 Abs. 3 Satz 1 und § 135
Abs. 2 des Gerichtsverfassungsgesetzes etwas anderes bestimmt ist, das Landgericht, in dessen Bezirk
die Staatsanwaltschaft ihren Sitz hat. 3 Die §§ 297 bis 300, 302, 306 bis 309, 311a sowie die Vor-
schriften über die Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens gelten entsprechend. 4 Die Ent-
scheidung des Gerichts ist nicht anfechtbar.
(4) Ersucht eine Staatsanwaltschaft eine andere Staatsanwaltschaft um die Vernehmung eines Zeugen
oder Sachverständigen, so stehen die Befugnisse nach Absatz 2 Satz 1 auch der ersuchten Staats-
anwaltschaft zu.

§ 162 StPO. (1) 1 Erachtet die Staatsanwaltschaft die Vornahme einer gerichtlichen Untersuchungs-
handlung für erforderlich, so stellt sie ihre Anträge bei dem Amtsgericht, in dessen Bezirk sie oder
ihre den Antrag stellende Zweigstelle ihren Sitz hat. 2 Hält sie daneben den Erlass eines
Haft- oder Unterbringungsbefehls für erforderlich, so kann sie, unbeschadet der §§ 125,
126a, auch einen solchen Antrag bei dem in Satz 1 bezeichneten Gericht stellen. 3 Für ge-
richtliche Vernehmungen und Augenscheinnahmen ist das Amtsgericht zuständig, in dessen
Bezirk diese Untersuchungshandlungen vorzunehmen sind, wenn die Staatsanwaltschaft
dies zur Beschleunigung des Verfahrens oder zur Vermeidung von Belastungen Betroffener
dort beantragt.
(2) Das Gericht hat zu prüfen, ob die beantragte Handlung nach den Umständen des Falles gesetzlich
zulässig ist.
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§ 163 StPO. (1) 1 Die Behörden und Beamten des Polizeidienstes haben Straftaten zu erforschen und
alle keinen Aufschub gestattenden Anordnungen zu treffen, um die Verdunkelung der Sache zu ver-
hüten. 2 Zu diesem Zweck sind sie befugt, alle Behörden um Auskunft zu ersuchen, bei Gefahr im Ver-
zug auch, die Auskunft zu verlangen, sowie Ermittlungen jeder Art vorzunehmen, soweit nicht andere
gesetzliche Vorschriften ihre Befugnisse besonders regeln.
(2) 1 Die Behörden und Beamten des Polizeidienstes übersenden ihre Verhandlungen ohne Verzug der
Staatsanwaltschaft. 2 Erscheint die schleunige Vornahme richterlicher Untersuchungshandlungen erfor-
derlich, so kann die Übersendung unmittelbar an das Amtsgericht erfolgen.

§ 163a StPO. (1) 1 Der Beschuldigte ist spätestens vor dem Abschluß der Ermittlungen zu vernehmen,
es sei denn, daß das Verfahren zur Einstellung führt. 2 In einfachen Sachen genügt es, daß ihm Gele-
genheit gegeben wird, sich schriftlich zu äußern.
(2) Beantragt der Beschuldigte zu seiner Entlastung die Aufnahme von Beweisen, so sind sie zu erhe-
ben, wenn sie von Bedeutung sind.
(3) 1 Der Beschuldigte ist verpflichtet, auf Ladung vor der Staatsanwaltschaft zu erscheinen. 2 Die
§§ 133 bis 136a und 168c Abs. 1 und 5 gelten entsprechend. 3 Über die Rechtmäßigkeit der Vorfüh-
rung entscheidet auf Antrag des Beschuldigten das Gericht; § 161a Abs. 3 Satz 2 bis 4 ist anzuwenden.
(4) 1 Bei der ersten Vernehmung des Beschuldigten durch Beamte des Polizeidienstes ist dem Beschul-
digten zu eröffnen, welche Tat ihm zur Last gelegt wird. 2 Im übrigen sind bei der Vernehmung des Be-
schuldigten durch Beamte des Polizeidienstes § 136 Abs. 1 Satz 2 bis 4, Abs. 2, 3 und § 136a an-
zuwenden.
(5) Bei der Vernehmung eines Zeugen oder Sachverständigen durch Beamte des Polizeidienstes sind
§ 52 Abs. 3, § 55 Abs. 2 und § 81c Abs. 3 Satz 2 in Verbindung mit § 52 Abs. 3 und § 136a entspre-
chend anzuwenden.
...

§ 163d StPO. (1) 1 Begründen bestimmte Tatsachen den Verdacht, daß
1. eine der in § 111 bezeichneten Straftaten oder
2. eine der in § 100a Abs. 2 Nr. 6 bis 9 und 11 bezeichneten Straftaten
begangen worden ist, so dürfen die anläßlich einer grenzpolizeilichen Kontrolle, im Falle der Nummer
1 auch die bei einer Personenkontrolle nach § 111 anfallenden Daten über die Identität von Personen
sowie Umstände, die für die Aufklärung der Straftat oder für die Ergreifung des Täters von Bedeutung
sein können, in einer Datei gespeichert werden, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß die
Auswertung der Daten zur Ergreifung des Täters oder zur Aufklärung der Straftat führen kann und die
Maßnahme nicht außer Verhältnis zur Bedeutung der Sache steht. 2 Dies gilt auch, wenn im Falle des
Satzes 1 Pässe und Personalausweise automatisch gelesen werden. 3 Die Übermittlung der Daten ist
nur an Strafverfolgungsbehörden zulässig.
(2) 1 Maßnahmen der in Absatz 1 bezeichneten Art dürfen nur durch den Richter, bei Gefahr im
Verzug auch durch die Staatsanwaltschaft und ihre Ermittlungspersonen (§ 152 des
Gerichtsverfassungsgesetzes) angeordnet werden. 2 Hat die Staatsanwaltschaft oder eine ihrer Ermitt-
lungspersonen die Anordnung getroffen, so beantragt die Staatsanwaltschaft unverzüglich die richterli-
che Bestätigung der Anordnung. 3 § 100b Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend.
(3) 1 Die Anordnung ergeht schriftlich. 2 Sie muß die Personen, deren Daten gespeichert werden sollen,
nach bestimmten Merkmalen oder Eigenschaften so genau bezeichnen, wie dies nach der zur Zeit der
Anordnung vorhandenen Kenntnis von dem oder den Tatverdächtigen möglich ist. 3 Art und Dauer der
Maßnahmen sind festzulegen. 4 Die Anordnung ist räumlich zu begrenzen und auf höchstens drei Mo-
nate zu befristen. 5 Eine einmalige Verlängerung um nicht mehr als drei weitere Monate ist zulässig,
soweit die in Absatz 1 bezeichneten Voraussetzungen fortbestehen.
(4) 1 Liegen die Voraussetzungen für den Erlaß der Anordnung nicht mehr vor oder ist der Zweck der
sich aus der Anordnung ergebenden Maßnahmen erreicht, so sind diese unverzüglich zu beenden. 2 Die
durch die Maßnahmen erlangten personenbezogenen Daten sind unverzüglich zu löschen, sobald sie
für das Strafverfahren nicht oder nicht mehr benötigt werden; eine Speicherung, die die Laufzeit der
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Maßnahmen (Absatz 3) um mehr als drei Monate überschreitet, ist unzulässig. 3 Über die Löschung ist
die Staatsanwaltschaft zu unterrichten.

§ 163e StPO. (1) 1 Die Ausschreibung zur Beobachtung anläßlich von polizeilichen Kontrollen, die die
Feststellung der Personalien zulassen, kann angeordnet werden, wenn zureichende tatsächliche An-
haltspunkte dafür vorliegen, daß eine Straftat von erheblicher Bedeutung begangen wurde. 2 Die An-
ordnung darf sich nur gegen den Beschuldigten richten und nur dann getroffen werden, wenn die Er-
forschung des Sachverhalts oder die Ermittlung des Aufenthaltsortes des Täters auf andere Weise er-
heblich weniger erfolgversprechend oder wesentlich erschwert wäre. 3 Gegen andere Personen ist die
Maßnahme zulässig, wenn auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, daß sie mit dem Täter in
Verbindung stehen oder eine solche Verbindung hergestellt wird, daß die Maßnahme zur Erforschung
des Sachverhalts oder zur Ermittlung des Aufenthaltsortes des Täters führen wird und dies auf andere
Weise erheblich weniger erfolgversprechend oder wesentlich erschwert wäre.
(2) Das Kennzeichen eines Kraftfahrzeugs kann ausgeschrieben werden, wenn das Fahrzeug für eine
nach Absatz 1 ausgeschriebene Person zugelassen ist oder von ihr oder einer bisher namentlich nicht
bekannten Person benutzt wird, die einer Straftat mit erheblicher Bedeutung verdächtig ist.
(3) Im Falle eines Antreffens können auch personenbezogene Daten eines Begleiters der ausgeschrie-
benen Person oder des Führers eines ausgeschriebenen Kraftfahrzeugs gemeldet werden.
(4) 1 Die Ausschreibung zur polizeilichen Beobachtung darf nur durch das Gericht angeordnet wer-
den. 2 Bei Gefahr im Verzug kann die Anordnung auch durch die Staatsanwaltschaft getroffen werden.
3 Hat die Staatsanwaltschaft die Anordnung getroffen, so beantragt sie unverzüglich die gerichtliche
Bestätigung der Anordnung. 4 § 100b Abs. 1 Satz 3 gilt entsprechend. 5 Die Anordnung ist auf
höchstens ein Jahr zu befristen. 6 Eine Verlängerung um jeweils nicht mehr als drei Monate ist
zulässig, soweit die Voraussetzungen der Anordnung fortbestehen.

§ 163f StPO. (1) 1 Liegen zureichende tatsächliche Anhaltspunkte dafür vor, dass eine Straftat von
erheblicher Bedeutung begangen worden ist, so darf eine planmäßig angelegte Beobachtung des Be-
schuldigten angeordnet werden, die
1. durchgehend länger als 24 Stunden dauern oder
2. an mehr als zwei Tagen stattfinden
soll (längerfristige Observation). 2 Die Maßnahme darf nur angeordnet werden, wenn die Erforschung
des Sachverhalts oder die Ermittlung des Aufenthaltsortes des Täters auf andere Weise erheblich weni-
ger Erfolg versprechend oder wesentlich erschwert wäre. 3 Gegen andere Personen ist die Maßnahme
zulässig, wenn auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass sie mit dem Täter in Verbin-
dung stehen oder eine solche Verbindung hergestellt wird, dass die Maßnahme zur Erforschung des
Sachverhalts oder zur Ermittlung des Aufenthaltsortes des Täters führen wird und dies auf andere
Weise erheblich weniger Erfolg versprechend oder wesentlich erschwert wäre.
(2) Die Maßnahme darf auch durchgeführt werden, wenn Dritte unvermeidbar betroffen werden.
(3) 1 Die Maßnahme darf nur durch das Gericht, bei Gefahr im Verzug auch durch die Staats-
anwaltschaft und ihre Ermittlungspersonen (§ 152 des Gerichtsverfassungsgesetzes) ange-
ordnet werden. 2 Die Anordnung der Staatsanwaltschaft oder ihrer Ermittlungspersonen tritt
außer Kraft, wenn sie nicht binnen drei Werktagen von dem Gericht bestätigt wird. 3 § 100b
Abs. 1 Satz 4 und 5, Abs. 2 Satz 1 gilt entsprechend.
...

Drittes Buch: Rechtsmittel
Zweiter Abschnitt: Beschwerde

§ 304 StPO. (1) Die Beschwerde ist gegen alle von den Gerichten im ersten Rechtszug oder im Beru-
fungsverfahren erlassenen Beschlüsse und gegen die Verfügungen des Vorsitzenden, des Richters im
Vorverfahren und eines beauftragten oder ersuchten Richters zulässig, soweit das Gesetz sie nicht aus-
drücklich einer Anfechtung entzieht.
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(2) Auch Zeugen, Sachverständige und andere Personen können gegen Beschlüsse und Verfügungen,
durch die sie betroffen werden, Beschwerde erheben.
(3) Gegen Entscheidungen über Kosten oder notwendige Auslagen ist die Beschwerde nur zulässig,
wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200 Euro übersteigt.
(4) 1 Gegen Beschlüsse und Verfügungen des Bundesgerichtshofes ist keine Beschwerde zulässig.
2 Dasselbe gilt für Beschlüsse und Verfügungen der Oberlandesgerichte; in Sachen, in denen die Ober-
landesgerichte im ersten Rechtszug zuständig sind, ist jedoch die Beschwerde zulässig gegen Be-
schlüsse und Verfügungen, welche
1. die Verhaftung, einstweilige Unterbringung, Unterbringung zur Beobachtung, Beschlagnahme,

Durchsuchung oder die in § 101 Abs. 1 bezeichneten Maßnahmen betreffen,
2. die Eröffnung des Hauptverfahrens ablehnen oder das Verfahren wegen eines Verfahrenshinder-

nisses einstellen,
3. die Hauptverhandlung in Abwesenheit des Angeklagten (§ 231a) anordnen oder die Verweisung an

ein Gericht niederer Ordnung aussprechen,
4. die Akteneinsicht betreffen oder
5. den Widerruf der Strafaussetzung, den Widerruf des Straferlasses und die Verurteilung zu der vor-

behaltenen Strafe (§ 453 Abs. 2 Satz 3), die Anordnung vorläufiger Maßnahmen zur Sicherung des
Widerrufs (§ 453c), die Aussetzung des Strafrestes und deren Widerruf (§ 454 Abs. 3 und 4), die
Wiederaufnahme des Verfahrens (§ 372 Satz 1) oder den Verfall, die Einziehung oder die Un-
brauchbarmachung nach den §§ 440, 441 Abs. 2 und § 442 betreffen.

3 § 138d Abs. 6 bleibt unberührt.
(5) Gegen Verfügungen des Ermittlungsrichters des Bundesgerichtshofes und des Oberlandesgerichts
(§ 169 Abs. 1) ist die Beschwerde nur zulässig, wenn sie die Verhaftung, einstweilige Unterbringung,
Beschlagnahme, Durchsuchung oder die in § 101 Abs. 1 bezeichneten Maßnahmen betreffen.
...

Achtes Buch: Erteilung von Auskünften und Akteneinsicht, sonstige Verwendung von Daten
für verfahrensübergreifende Zwecke, Dateiregelungen, länderübergreifendes

staatsanwaltschaftliches Verfahrensregister 
Erster Abschnitt: Erteilung von Auskünften und Akteneinsicht, sonstige Verwendung von

Daten  für verfahrensübergreifende Zwecke
...

§ 477 StPO. (1) Auskünfte können auch durch Überlassung von Abschriften aus den Akten erteilt wer-
den.
(2) 1 Auskünfte aus Akten und Akteneinsicht sind zu versagen, wenn der Übermittlung Zwecke des
Strafverfahrens oder besondere bundesgesetzliche oder entsprechende landesgesetzliche Verwen-
dungsregelungen entgegenstehen. 2 Ist eine Maßnahme nach diesem Gesetz nur bei Verdacht
bestimmter Straftaten zulässig, so dürfen die auf Grund einer solchen Maßnahme erlangten
personenbezogenen Daten ohne Einwilligung der von der Maßnahme betroffenen Personen
zu Beweiszwecken in anderen Strafverfahren nur zur Aufklärung solcher Straftaten verwen-
det werden, zu deren Aufklärung eine solche Maßnahme nach diesem Gesetz hätte ange-
ordnet werden dürfen. 3 Darüber hinaus dürfen personenbezogene Daten, die durch eine
Maßnahme der in Satz 2 bezeichneten Art erlangt worden sind, ohne Einwilligung der von
der Maßnahme betroffenen Personen nur verwendet werden 
1. zur Abwehr einer erheblichen Gefahr für die öffentliche Sicherheit,
2. für die Zwecke, für die eine Übermittlung nach § 18 des Bundesverfassungsschutzge-

setzes zulässig ist, sowie 
3. nach Maßgabe des § 476. 
4 § 100d Abs. 5, § 100i Abs. 2 Satz 2 und § 108 Abs. 2 und 3 bleiben unberührt. 
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(3) In Verfahren, in denen
1. der Angeklagte freigesprochen, die Eröffnung des Hauptverfahrens abgelehnt oder das Verfahren

eingestellt wurde oder
2. die Verurteilung nicht in ein Führungszeugnis für Behörden aufgenommen wird und seit der

Rechtskraft der Entscheidung mehr als zwei Jahre verstrichen sind,
dürfen Auskünfte aus den Akten und Akteneinsicht an nichtöffentliche Stellen nur gewährt werden,
wenn ein rechtliches Interesse an der Kenntnis der Information glaubhaft gemacht ist und der frühere
Beschuldigte kein schutzwürdiges Interesse an der Versagung hat.
(4) 1 Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung trägt der Empfänger, soweit dieser eine
öffentliche Stelle oder ein Rechtsanwalt ist. 2 Die übermittelnde Stelle prüft in diesem Falle nur, ob das
Übermittlungsersuchen im Rahmen der Aufgaben des Empfängers liegt, es sei denn, dass besonderer
Anlass zu einer weitergehenden Prüfung der Zulässigkeit der Übermittlung besteht.
(5) 1 Die nach den §§ 474, 475 erlangten personenbezogenen Daten dürfen nur zu dem Zweck verwen-
det werden, für den die Auskunft oder Akteneinsicht gewährt wurde. 2 Eine Verwendung für andere
Zwecke ist zulässig, wenn dafür Auskunft oder Akteneinsicht gewährt werden dürfte und im Falle des
§ 475 die Stelle, die Auskunft oder Akteneinsicht gewährt hat, zustimmt. 3 Wird eine Auskunft ohne
Einschaltung eines Rechtsanwalts erteilt, so ist auf die Zweckbindung hinzuweisen.
...

Hinweis (= Art. 1 Nr. 21 des Gesetzes zur Neuregelung der Telekommunikationsüberwachung ...):
In § 155b Abs. 1 Satz 1 und 3, Abs. 2 Satz 1 und 2, Abs. 3, Abs. 4, der Überschrift zum Achten Buch,
der Überschrift zum Ersten Abschnitt des Achten Buches, § 474 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und 3, § 476 Abs.
1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 und 4 Satz 1 und 2, Abs. 5 Satz 1 und 2, Abs. 6 Satz 1, Abs. 7 Satz 1
und 2, Abs. 8, § 478 Abs. 1 Satz 5, § 479 Abs. 1 und 2, § 480 und § 481 Abs. 1 Satz 1 und 2 wird
jeweils das Wort "Informationen" durch das Wort "Daten" ersetzt.
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Telekommunikationsgesetz (Auszug)
in der Fassung vom 1.1.2008 durch das Gesetz zur Neuregelung der Telekommunikationsüber-
wachung und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen sowie zur Umsetzung der Richtlinie

2006/24/EG  vom 21. Dezember 2007 (BGBl. I 2007, S. 3198)

§ 3 TKG. Begriffsbestimmungen. Im Sinne dieses Gesetzes ist oder sind
1. "Anruf" eine über einen öffentlich zugänglichen Telefondienst aufgebaute Verbindung, die eine

zweiseitige Echtzeitkommunikation ermöglicht;
2. "Anwendungs-Programmierschnittstelle" die Software-Schnittstelle zwischen Anwendungen und

Betriebsfunktionen digitaler Fernsehempfangsgeräte;
2a. "Auskunftsdienste" bundesweit jederzeit telefonisch erreichbare Dienste, insbesondere des

Rufnummernbereichs 118, die ausschließlich der neutralen Weitergabe von Rufnummer, Name,
Anschrift sowie zusätzlichen Angaben von Telekommunikationsnutzern dienen. Die Weiterver-
mittlung zu einer erfragten Rufnummer kann Bestandteil des Auskunftsdienstes sein;

3. "Bestandsdaten" Daten eines Teilnehmers, die für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung,
Änderung oder Beendigung eines Vertragsverhältnisses über Telekommunikationsdienste
erhoben werden;

4. "beträchtliche Marktmacht" eines oder mehrerer Unternehmen gegeben, wenn die Vorausset-
zungen nach § 11 Abs. 1 Satz 3 bis 5 vorliegen;

5. "Dienst mit Zusatznutzen" jeder Dienst, der die Erhebung und Verwendung von Verkehrsdaten
oder Standortdaten in einem Maße erfordert, das über das für die Übermittlung einer Nachricht
oder die Entgeltabrechnung dieses Vorganges erforderliche Maß hinausgeht;

6. "Diensteanbieter" jeder, der ganz oder teilweise geschäftsmäßig
a) Telekommunikationsdienste erbringt oder
b) an der Erbringung solcher Dienste mitwirkt;

7. "digitales Fernsehempfangsgerät" ein Fernsehgerät mit integriertem digitalem Decoder oder ein
an ein Fernsehgerät anschließbarer digitaler Decoder zur Nutzung digital übertragener Fernseh-
signale, die mit Zusatzsignalen, einschließlich einer Zugangsberechtigung, angereichert sein
können;

8. "Endnutzer" eine juristische oder natürliche Person, die weder öffentliche Telekommunikations-
netze betreibt noch Telekommunikationsdienste für die Öffentlichkeit erbringt;

8a. "entgeltfreie Telefondienste" Dienste, insbesondere des Rufnummernbereichs (0)800, bei deren
Inanspruchnahme der Anrufende kein Entgelt zu entrichten hat;

9. "Frequenznutzung" jede gewollte Aussendung oder Abstrahlung elektromagnetischer Wellen
zwischen 9 kHz und 3.000 GHz zur Nutzung durch Funkdienste und andere Anwendungen
elektromagnetischer Wellen. Frequenznutzung im Sinne dieses Gesetzes ist auch die Führung
elektromagnetischer Wellen in und längs von Leitern, für die keine Freizügigkeit nach § 53 Abs.
2 Satz 3 gegeben ist;

10. "geschäftsmäßiges Erbringen von Telekommunikationsdiensten" das nachhaltige Angebot von
Telekommunikation für Dritte mit oder ohne Gewinnerzielungsabsicht;

10a. "Geteilte-Kosten-Dienste" Dienste, insbesondere des Rufnummernbereichs (0)180, bei deren
Inanspruchnahme das für die Verbindung zu entrichtende Entgelt aufgeteilt vom Anrufenden und
vom Angerufenen gezahlt wird;

11. "Kundenkarten" Karten, mit deren Hilfe Telekommunikationsverbindungen hergestellt und
personenbezogene Daten erhoben werden können;

11a. "Kurzwahl-Datendienste" Kurzwahldienste, die der Übermittlung von nichtsprachgestützten
Inhalten mittels Telekommunikation dienen und die keine Teledienste im Sinne des Teledien-
stegesetzes oder Mediendienste im Sinne des Mediendienste-Staatsvertrags sind;
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11b. "Kurzwahldienste" Dienste, die die Merkmale eines Premium-Dienstes haben, jedoch eine
spezielle Nummernart mit kurzen Nummern nutzen;

11c. "Kurzwahl-Sprachdienste" Kurzwahldienste, bei denen die Kommunikation sprachgestützt
erfolgt;

11d. "Massenverkehrs-Dienste" Dienste, insbesondere des Rufnummernbereichs (0)137, die charakter-
isiert sind durch ein hohes Verkehrsaufkommen in einem oder mehreren kurzen Zeitintervallen
mit kurzer Belegungsdauer zu einem Ziel mit begrenzter Abfragekapazität;

12. "nachhaltig wettbewerbsorientierter Markt" ein Markt, auf dem der Wettbewerb so abgesichert
ist, dass er ohne sektorspezifische Regulierung besteht;

12a. "Neuartige Dienste" Dienste, insbesondere des Rufnummernbereichs (0)12, bei denen Nummern
für einen Zweck verwendet werden, für den kein anderer Rufnummernraum zur Verfügung steht;

12b. "neuer Markt" ein Markt für Dienste und Produkte, die sich von den bislang vorhandenen
Diensten und Produkten hinsichtlich der Leistungsfähigkeit, Reichweite, Verfügbarkeit für
größere Benutzerkreise (Massenmarktfähigkeit), des Preises oder der Qualität aus Sicht eines
verständigen Nachfragers nicht nur unerheblich unterscheiden und diese nicht lediglich ersetzen;

13. "Nummern" Zeichenfolgen, die in Telekommunikationsnetzen Zwecken der Adressierung
dienen;

13a. "Nummernart" die Gesamtheit aller Nummern eines Nummernraums für einen bestimmten
Dienst oder eine bestimmte technische Adressierung;

13b. "Nummernbereich" eine für eine Nummernart bereitgestellte Teilmenge des Nummernraums;
13c. "Nummernraum" die Gesamtheit aller Nummern, die für eine bestimmte Art der Adressierung

verwendet werden;
13d. "Nummernteilbereich" eine Teilmenge eines Nummernbereichs;
14. "Nutzer" jede natürliche Person, die einen Telekommunikationsdienst für private oder geschäftli-

che Zwecke nutzt, ohne notwendigerweise Teilnehmer zu sein;
15. "öffentliches Münz- und Kartentelefon" ein der Allgemeinheit zur Verfügung stehendes Telefon,

für dessen Nutzung als Zahlungsmittel unter anderem Münzen, Kredit- und Abbuchungskarten
oder Guthabenkarten, auch solche mit Einwahlcode, verwendet werden können;

16. "öffentliches Telefonnetz" ein Telekommunikationsnetz, das zur Bereitstellung des öffentlich
zugänglichen Telefondienstes genutzt wird und darüber hinaus weitere Dienste wie Telefax- oder
Datenfernübertragung und einen funktionalen Internetzugang ermöglicht;

17. "öffentlich zugänglicher Telefondienst" ein der Öffentlichkeit zur Verfügung stehender Dienst
für das Führen von Inlands- und Auslandsgesprächen einschließlich der Möglichkeit, Notrufe
abzusetzen; der öffentlich zugängliche Telefondienst schließt auch folgende Dienste ein: Unter-
stützung durch Vermittlungspersonal, Auskunftsdienste, Teilnehmerverzeichnisse, Bereitstellung
öffentlicher Münz- und Kartentelefone, Erbringung des Dienstes nach besonderen Bedingungen
sowie Bereitstellung geografisch nicht gebundener Dienste;

17a. "Premium-Dienste" Dienste, insbesondere der Rufnummernbereiche (0)190 und (0)900, bei
denen über die Telekommunikationsdienstleistung hinaus eine weitere Dienstleistung erbracht
wird, die gegenüber dem Anrufer gemeinsam mit der Telekommunikationsdienstleistung abge-
rechnet wird und die nicht einer anderen Nummernart zuzurechnen ist;

18. "Rufnummer" eine Nummer, durch deren Wahl im öffentlichen Telefondienst eine Verbindung
zu einem bestimmten Ziel aufgebaut werden kann;

18a. "Rufnummernbereich" eine für eine Nummernart bereitgestellte Teilmenge des Nummernraums
für das öffentliche Telefonnetz;

19. "Standortdaten" Daten, die in einem Telekommunikationsnetz erhoben oder verwendet werden
und die den Standort des Endgeräts eines Endnutzers eines Telekommunikationsdienstes für die
Öffentlichkeit angeben;

20. "Teilnehmer" jede natürliche oder juristische Person, die mit einem Anbieter von Telekommuni-
kationsdiensten einen Vertrag über die Erbringung derartiger Dienste geschlossen hat;
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21. "Teilnehmeranschluss" die physische Verbindung, mit dem der Netzabschlusspunkt in den
Räumlichkeiten des Teilnehmers mit den Hauptverteilerknoten oder mit einer gleichwertigen
Einrichtung in festen öffentlichen Telefonnetzen verbunden wird;

22. "Telekommunikation" der technische Vorgang des Aussendens, Übermittelns und Empfangens
von Signalen mittels Telekommunikationsanlagen;

23. "Telekommunikationsanlagen" technische Einrichtungen oder Systeme, die als Nachrichten
identifizierbare elektromagnetische oder optische Signale senden, übertragen, vermitteln,
empfangen, steuern oder kontrollieren können;

24. "Telekommunikationsdienste" in der Regel gegen Entgelt erbrachte Dienste, die ganz oder
überwiegend in der Übertragung von Signalen über Telekommunikationsnetze bestehen, ein-
schließlich Übertragungsdienste in Rundfunknetzen;

25. "telekommunikationsgestützte Dienste" Dienste, die keinen räumlich und zeitlich trennbaren
Leistungsfluss auslösen, sondern bei denen die Inhaltsleistung noch während der Telekommuni-
kationsverbindung erfüllt wird;

26. "Telekommunikationslinien" unter- oder oberirdisch geführte Telekommunikationskabelanlagen
einschließlich ihrer zugehörigen Schalt- und Verzweigungseinrichtungen, Masten und Unterstüt-
zungen, Kabelschächte und Kabelkanalrohre;

27. "Telekommunikationsnetz" die Gesamtheit von Übertragungssystemen und gegebenenfalls Ver-
mittlungs- und Leitwegeinrichtungen sowie anderweitigen Ressourcen, die die Übertragung von
Signalen über Kabel, Funk, optische und andere elektromagnetische Einrichtungen ermöglichen,
einschließlich Satellitennetzen, festen und mobilen terrestrischen Netzen, Stromleitungssyste-
men, soweit sie zur Signalübertragung genutzt werden, Netzen für Hör- und Fernsehfunk sowie
Kabelfernsehnetzen, unabhängig von der Art der übertragenen Information;

28. "Übertragungsweg" Telekommunikationsanlagen in Form von Kabel- oder Funkverbindungen
mit ihren übertragungstechnischen Einrichtungen als Punkt-zu-Punkt- oder Punkt-zu-Mehrpunkt-
verbindungen mit einem bestimmten Informationsdurchsatzvermögen (Bandbreite oder Bitrate)
einschließlich ihrer Abschlusseinrichtungen;

29. "Unternehmen" das Unternehmen selbst oder mit ihm im Sinne des § 36 Abs. 2 und § 37 Abs. 1
und 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen verbundene Unternehmen;

30. "Verkehrsdaten" Daten, die bei der Erbringung eines Telekommunikationsdienstes erhoben,
verarbeitet oder genutzt werden;

31. "wirksamer Wettbewerb" die Abwesenheit von beträchtlicher Marktmacht im Sinne des § 11
Abs. 1 Satz 3 bis 5;

32. "Zugang" die Bereitstellung von Einrichtungen oder Diensten für ein anderes Unternehmen unter
bestimmten Bedingungen zum Zwecke der Erbringung von Telekommunikationsdiensten;

33. "Zugangsberechtigungssysteme" technische Verfahren oder Vorrichtungen, welche die erlaubte
Nutzung geschützter Rundfunkprogramme von einem Abonnement oder einer individuellen
Erlaubnis abhängig machen;

34. "Zusammenschaltung" derjenige Zugang, der die physische und logische Verbindung öffentlicher
Telekommunikationsnetze herstellt, um Nutzern eines Unternehmens die Kommunikation mit
Nutzern desselben oder eines anderen Unternehmens oder die Inanspruchnahme von Diensten
eines anderen Unternehmens zu ermöglichen; Dienste können von den beteiligten Parteien er-
bracht werden oder von anderen Parteien, die Zugang zum Netz haben. Zusammenschaltung ist
ein Sonderfall des Zugangs und wird zwischen Betreibern öffentlicher Telekommunikationsnetze
hergestellt.

...
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§ 96 TKG. Verkehrsdaten. (1) Der Diensteanbieter darf folgende Verkehrsdaten erheben und ver-
wenden, soweit dies für die in diesem Abschnitt genannten Zwecke erforderlich ist:
1. die Nummer oder Kennung der beteiligten Anschlüsse oder der Endeinrichtung, personenbezogene

Berechtigungskennungen, bei Verwendung von Kundenkarten auch die Kartennummer, bei mobilen
Anschlüssen auch die Standortdaten,

2. den Beginn und das Ende der jeweiligen Verbindung nach Datum und Uhrzeit und, soweit die
Entgelte davon abhängen, die übermittelten Datenmengen,

3. den vom Nutzer in Anspruch genommenen Telekommunikationsdienst,
4. die Endpunkte von festgeschalteten Verbindungen, ihren Beginn und ihr Ende nach Datum und

Uhrzeit und, soweit die Entgelte davon abhängen, die übermittelten Datenmengen,
5. sonstige zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung der Telekommunikation sowie zur Entgeltabrech-

nung notwendige Verkehrsdaten.
(2) 1 Die gespeicherten Verkehrsdaten dürfen über das Ende der Verbindung hinaus nur verwendet
werden, soweit sie zum Aufbau weiterer Verbindungen oder für die in den §§ 97, 99, 100 und 101
genannten oder für die durch andere gesetzliche Vorschriften begründeten Zwecke erforderlich sind.
2 Im Übrigen sind Verkehrsdaten vom Diensteanbieter nach Beendigung der Verbindung unverzüglich
zu löschen.
(3) 1 Der Diensteanbieter darf teilnehmerbezogene Verkehrsdaten, die vom Anbieter eines Telekommu-
nikationsdienstes für die Öffentlichkeit verwendet werden, zum Zwecke der Vermarktung von Tele-
kommunikationsdiensten, zur bedarfsgerechten Gestaltung von Telekommunikationsdiensten oder zur
Bereitstellung von Diensten mit Zusatznutzen im dazu erforderlichen Zeitraum nur verwenden, sofern
der Betroffene in diese Verwendung eingewilligt hat. 2 Die Daten der Angerufenen sind unverzüglich
zu anonymisieren. 3 Eine zielnummernbezogene Verwendung der Verkehrsdaten durch den Dienstean-
bieter zu den in Satz 1 genannten Zwecken ist nur mit Einwilligung der Angerufenen zulässig. 4 Hier-
bei sind die Daten der Anrufenden unverzüglich zu anonymisieren.
(4) 1 Bei der Einholung der Einwilligung ist dem Teilnehmer mitzuteilen, welche Datenarten für die in
Absatz 3 Satz 1 genannten Zwecke verarbeitet werden sollen und wie lange sie gespeichert werden sol-
len. 2 Außerdem ist der Teilnehmer darauf hinzuweisen, dass er die Einwilligung jederzeit widerrufen
kann.

§ 97 TKG. Entgeltermittlung und Entgeltabrechnung. (1) 1 Diensteanbieter dürfen die in § 96 Abs.
1 aufgeführten Verkehrsdaten verwenden, soweit die Daten zur Ermittlung des Entgelts und zur Ab-
rechnung mit ihren Teilnehmern benötigt werden. 2 Erbringt ein Diensteanbieter seine Dienste über ein
öffentliches Telefonnetz eines fremden Betreibers, darf der Betreiber des öffentlichen Telefonnetzes
dem Diensteanbieter die für die Erbringung von dessen Diensten erhobenen Verkehrsdaten übermit-
teln. 3 Hat der Diensteanbieter mit einem Dritten einen Vertrag über den Einzug des Entgelts geschlos-
sen, so darf er dem Dritten die in Absatz 2 genannten Daten übermitteln, soweit es zum Einzug des
Entgelts und der Erstellung einer detaillierten Rechnung erforderlich ist. 4 Der Dritte ist vertraglich zur
Wahrung des Fernmeldegeheimnisses nach § 88 und des Datenschutzes nach den §§ 93 und 95 bis 97,
99 und 100 zu verpflichten. § 11 des Bundesdatenschutzgesetzes bleibt unberührt.
(2) Der Diensteanbieter darf zur ordnungsgemäßen Ermittlung und Abrechnung der Entgelte für Tele-
kommunikationsdienste und zum Nachweis der Richtigkeit derselben folgende personenbezogene
Daten nach Maßgabe der Absätze 3 bis 6 erheben und verwenden: 
1. die Verkehrsdaten nach § 96 Abs. 1,
2. die Anschrift des Teilnehmers oder Rechnungsempfängers, die Art des Anschlusses, die Zahl der

im Abrechnungszeitraum einer planmäßigen Entgeltabrechnung insgesamt aufgekommenen
Entgelteinheiten, die übermittelten Datenmengen, das insgesamt zu entrichtende Entgelt,

3. sonstige für die Entgeltabrechnung erhebliche Umstände wie Vorschusszahlungen, Zahlungen mit
Buchungsdatum, Zahlungsrückstände, Mahnungen, durchgeführte und aufgehobene Anschluss-
sperren, eingereichte und bearbeitete Reklamationen, beantragte und genehmigte Stundungen,
Ratenzahlungen und Sicherheitsleistungen.
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(3) 1 Der Diensteanbieter hat nach Beendigung der Verbindung aus den Verkehrsdaten nach § 96 Abs.
1 Nr. 1 bis 3 und 5 unverzüglich die für die Berechnung des Entgelts erforderlichen Daten zu ermit-
teln. 2 Diese Daten dürfen bis zu sechs Monate nach Versendung der Rechnung gespeichert
werden. 3 Für die Abrechnung nicht erforderliche Daten sind unverzüglich zu löschen, soweit
sie nicht nach § 113a zu speichern sind. 4 Hat der Teilnehmer gegen die Höhe der in Rech-
nung gestellten Verbindungsentgelte vor Ablauf der Frist nach Satz 2 Einwendungen erho-
ben, dürfen die Daten gespeichert werden, bis die Einwendungen abschließend geklärt sind.
(4) Soweit es für die Abrechnung des Diensteanbieters mit anderen Diensteanbietern oder mit deren
Teilnehmern sowie anderer Diensteanbieter mit ihren Teilnehmern erforderlich ist, darf der Dienste-
anbieter Verkehrsdaten verwenden.
(5) Zieht der Diensteanbieter mit der Rechnung Entgelte für Leistungen eines Dritten ein, die dieser im
Zusammenhang mit der Erbringung von Telekommunikationsdiensten erbracht hat, so darf er dem
Dritten Bestands- und Verkehrsdaten übermitteln, soweit diese im Einzelfall für die Durchsetzung der
Forderungen des Dritten gegenüber seinem Teilnehmer erforderlich sind.

§ 98 TKG. Standortdaten. (1) 1 Standortdaten, die in Bezug auf die Nutzer von öffentlichen Telekom-
munikationsnetzen oder Telekommunikationsdiensten für die Öffentlichkeit verwendet werden, dürfen
nur im zur Bereitstellung von Diensten mit Zusatznutzen erforderlichen Maß und innerhalb des dafür
erforderlichen Zeitraums verarbeitet werden, wenn sie anonymisiert wurden oder wenn der Teilnehmer
seine Einwilligung erteilt hat. 2 Der Teilnehmer muss Mitbenutzer über eine erteilte Einwilligung
unterrichten. 3 Eine Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.
(2) Haben die Teilnehmer ihre Einwilligung zur Verarbeitung von Standortdaten gegeben, müssen sie
auch weiterhin die Möglichkeit haben, die Verarbeitung solcher Daten für jede Verbindung zum Netz
oder für jede Übertragung einer Nachricht auf einfache Weise und unentgeltlich zeitweise zu untersa-
gen.
(3) Bei Verbindungen zu Anschlüssen mit der Rufnummer 112, den in der Rechtsverordnung nach
§ 108 Abs. 2 festgelegten Rufnummern oder der Rufnummer 124 124, hat der Diensteanbieter sicher-
zustellen, dass nicht im Einzelfall oder dauernd die Übermittlung von Standortdaten ausgeschlossen
wird.
(4) Die Verarbeitung von Standortdaten nach den Absätzen 1 und 2 muss auf das für die Bereitstellung
des Dienstes mit Zusatznutzen erforderliche Maß sowie auf Personen beschränkt werden, die im Auf-
trag des Betreibers des öffentlichen Telekommunikationsnetzes oder öffentlich zugänglichen Telekom-
munikationsdienstes oder des Dritten, der den Dienst mit Zusatznutzen anbietet, handeln.

§ 99 TKG. Einzelverbindungsnachweis. (1) 1 Dem Teilnehmer sind die gespeicherten Daten der-
jenigen Verbindungen, für die er entgeltpflichtig ist, nur dann mitzuteilen, wenn er vor dem maßgeb-
lichen Abrechnungszeitraum in Textform einen Einzelverbindungsnachweis verlangt hat; auf Wunsch
dürfen ihm auch die Daten pauschal abgegoltener Verbindungen mitgeteilt werden. 2 Dabei entschei-
det der Teilnehmer, ob ihm die von ihm gewählten Rufnummern ungekürzt oder unter Kür-
zung um die letzten drei Ziffern mitgeteilt werden. 3 Bei Anschlüssen im Haushalt ist die Mit-
teilung nur zulässig, wenn der Teilnehmer in Textform erklärt hat, dass er alle zum Haushalt gehören-
den Mitbenutzer des Anschlusses darüber informiert hat und künftige Mitbenutzer unverzüglich
darüber informieren wird, dass ihm die Verkehrsdaten zur Erteilung des Nachweises bekannt gegeben
werden. 4 Bei Anschlüssen in Betrieben und Behörden ist die Mitteilung nur zulässig, wenn der
Teilnehmer in Textform erklärt hat, dass die Mitarbeiter informiert worden sind und künftige Mit-
arbeiter unverzüglich informiert werden und dass der Betriebsrat oder die Personalvertretung ent-
sprechend den gesetzlichen Vorschriften beteiligt worden ist oder eine solche Beteiligung nicht
erforderlich ist. 5 Soweit die öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften für ihren Bereich eigene
Mitarbeitervertreterregelungen erlassen haben, findet Satz 4 mit der Maßgabe Anwendung, dass an
die Stelle des Betriebsrates oder der Personalvertretung die jeweilige Mitarbeitervertretung tritt. 6 Dem
Teilnehmer dürfen darüber hinaus die gespeicherten Daten mitgeteilt werden, wenn er Einwendungen
gegen die Höhe der Verbindungsentgelte erhoben hat. 7 Soweit ein Teilnehmer zur vollständigen oder
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teilweisen Übernahme der Entgelte für Verbindungen verpflichtet ist, die bei seinem Anschluss an-
kommen, dürfen ihm in dem für ihn bestimmten Einzelverbindungsnachweis die Nummern der An-
schlüsse, von denen die Anrufe ausgehen, nur unter Kürzung um die letzten drei Ziffern mitgeteilt wer-
den. 8 Die Sätze 2 und 7 gelten nicht für Diensteanbieter, die als Anbieter für geschlossene Benut-
zergruppen ihre Dienste nur ihren Teilnehmern anbieten.
(2) 1 Der Einzelverbindungsnachweis nach Absatz 1 Satz 1 darf nicht Verbindungen zu Anschlüssen
von Personen, Behörden und Organisationen in sozialen oder kirchlichen Bereichen erkennen lassen,
die grundsätzlich anonym bleibenden Anrufern ganz oder überwiegend telefonische Beratung in seeli-
schen oder sozialen Notlagen anbieten und die selbst oder deren Mitarbeiter insoweit besonderen Ver-
schwiegenheitsverpflichtungen unterliegen. 2 Dies gilt nur, soweit die Bundesnetzagentur die angeru-
fenen Anschlüsse in eine Liste aufgenommen hat. 3 Der Beratung im Sinne des Satzes 1 dienen neben
den in § 203 Abs. 1 Nr. 4 und 4a des Strafgesetzbuches genannten Personengruppen insbesondere die
Telefonseelsorge und die Gesundheitsberatung. 4 Die Bundesnetzagentur nimmt die Inhaber der An-
schlüsse auf Antrag in die Liste auf, wenn sie ihre Aufgabenbestimmung nach Satz 1 durch Beschei-
nigung einer Behörde oder Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts nachgewiesen
haben. 5 Die Liste wird zum Abruf im automatisierten Verfahren bereitgestellt. 6 Der Diensteanbieter
hat die Liste quartalsweise abzufragen und Änderungen unverzüglich in seinen Abrechnungsverfahren
anzuwenden. 7 Die Sätze 1 bis 6 gelten nicht für Diensteanbieter, die als Anbieter für geschlossene
Benutzergruppen ihre Dienste nur ihren Teilnehmern anbieten.
(3) 1 Bei Verwendung einer Kundenkarte muss auch auf der Karte ein deutlicher Hinweis auf die
mögliche Mitteilung der gespeicherten Verkehrsdaten ersichtlich sein. 2 Sofern ein solcher Hinweis auf
der Karte aus technischen Gründen nicht möglich oder für den Kartenemittenten unzumutbar ist, muss
der Teilnehmer eine Erklärung nach Absatz 1 Satz 3 oder Satz 4 abgegeben haben.
...

§ 110 TKG. Umsetzung von Überwachungsmaßnahmen, Erteilung von Auskünften.
(1) 1 Wer eine Telekommunikationsanlage betreibt, mit der Telekommunikationsdienste für die Öffent-
lichkeit erbracht werden, hat
1. ab dem Zeitpunkt der Betriebsaufnahme auf eigene Kosten technische Einrichtungen zur Umset-

zung gesetzlich vorgesehener Maßnahmen zur Überwachung der Telekommunikation vorzuhalten
und organisatorische Vorkehrungen für deren unverzügliche Umsetzung zu treffen,

1a. in Fällen, in denen die Überwachbarkeit nur durch das Zusammenwirken von zwei oder mehreren
Telekommunikationsanlagen sichergestellt werden kann, die dazu erforderlichen automatischen
Steuerungsmöglichkeiten zur Erfassung und Ausleitung der zu überwachenden Telekommunika-
tion in seiner Telekommunikationsanlage bereitzustellen sowie eine derartige Steuerung zu ermög-
lichen,

2. der Bundesnetzagentur unverzüglich nach der Betriebsaufnahme
a) zu erklären, dass er die Vorkehrungen nach Nummer 1 getroffen hat sowie
b) eine im Inland gelegene Stelle zu benennen, die für ihn bestimmte Anordnungen zur Überwa-

chung der Telekommunikation entgegennimmt,
3. der Bundesnetzagentur den unentgeltlichen Nachweis zu erbringen, dass seine technischen Ein-

richtungen und organisatorischen Vorkehrungen nach Nummer 1 mit den Vorschriften der Rechts-
verordnung nach Absatz 2 und der Technischen Richtlinie nach Absatz 3 übereinstimmen; dazu
hat er unverzüglich, spätestens nach einem Monat nach Betriebsaufnahme,
a) der Bundesnetzagentur die Unterlagen zu übersenden, die dort für die Vorbereitung der im

Rahmen des Nachweises von der Bundesnetzagentur durchzuführenden Prüfungen erforderlich
sind, und

b) mit der Bundesnetzagentur einen Prüftermin für die Erbringung dieses Nachweises zu verein-
baren;

bei den für den Nachweis erforderlichen Prüfungen hat er die Bundesnetzagentur zu unterstützen,
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4. der Bundesnetzagentur auf deren besondere Aufforderung im begründeten Einzelfall eine erneute
unentgeltliche Prüfung seiner technischen und organisatorischen Vorkehrungen zu gestatten sowie

5. die Aufstellung und den Betrieb von Geräten für die Durchführung von Maßnahmen nach den §§ 5
und 8 des Artikel 10-Gesetzes in seinen Räumen zu dulden und Bediensteten der für diese Maß-
nahmen zuständigen Stelle sowie den Mitgliedern und Mitarbeitern der G 10-Kommission (§ 1
Abs. 2 des Artikel 10-Gesetzes) Zugang zu diesen Geräten zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufga-
ben zu gewähren.

2 Wer Telekommunikationsdienste für die Öffentlichkeit erbringt, ohne hierfür eine Telekommunika-
tionsanlage zu betreiben, hat sich bei der Auswahl des Betreibers der dafür genutzten Telekommunika-
tionsanlage zu vergewissern, dass dieser Anordnungen zur Überwachung der Telekommunikation
unverzüglich nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach Absatz 2 und der Technischen Richtlinie nach
Absatz 3 umsetzen kann und der Bundesnetzagentur unverzüglich nach Aufnahme seines Dienstes
mitzuteilen, welche Telekommunikationsdienste er erbringt, durch wen Überwachungsanordnungen,
die seine Teilnehmer betreffen, umgesetzt werden und an welche im Inland gelegene Stelle An-
ordnungen zur Überwachung der Telekommunikation zu richten sind. 3 Änderungen der den Mittei-
lungen nach Satz 1 Nr. 2 Buchstabe b und Satz 2 zugrunde liegenden Daten sind der Bundesnetz-
agentur unverzüglich mitzuteilen. 4 In Fällen, in denen noch keine Vorschriften nach Absatz 3 vorhan-
den sind, hat der Verpflichtete die technischen Einrichtungen nach Satz 1 Nr. 1 und 1a in Absprache
mit der Bundesnetzagentur zu gestalten, die entsprechende Festlegungen im Benehmen mit den
berechtigten Stellen trifft. 5 Die Sätze 1 bis 4 gelten nicht, soweit die Rechtsverordnung nach Absatz
2 Ausnahmen für die Telekommunikationsanlage vorsieht. 6 § 100b Abs. 3 Satz 1 der Strafprozess-
ordnung, § 2 Abs. 1 Satz 3 des Artikel 10-Gesetzes sowie entsprechende landesgesetzliche Regelungen
zur polizeilich-präventiven Telekommunikationsüberwachung bleiben unberührt.
(2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
1. Regelungen zu treffen

a) über die grundlegenden technischen Anforderungen und die organisatorischen Eckpunkte für die
Umsetzung von Überwachungsmaßnahmen und die Erteilung von Auskünften einschließlich
der Umsetzung von Überwachungsmaßnahmen und der Erteilung von Auskünften durch
einen von dem Verpflichteten beauftragten Erfüllungsgehilfen,

b) über den Regelungsrahmen für die Technische Richtlinie nach Absatz 3,
c) für den Nachweis nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 und 4 und
d) für die nähere Ausgestaltung der Duldungsverpflichtung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 5 sowie

2. zu bestimmen,
a) in welchen Fällen und unter welchen Bedingungen vorübergehend auf die Einhaltung bestimm-

ter technischer Vorgaben verzichtet werden kann,
b) dass die Bundesnetzagentur aus technischen Gründen Ausnahmen von der Erfüllung einzelner

technischer Anforderungen zulassen kann und
c) bei welchen Telekommunikationsanlagen und damit erbrachten Diensteangeboten aus grundle-

genden technischen Erwägungen oder aus Gründen der Verhältnismäßigkeit abweichend von
Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 keine technischen Einrichtungen vorgehalten und keine organisatorischen
Vorkehrungen getroffen werden müssen.

(3) 1 Die Bundesnetzagentur legt technische Einzelheiten, die zur Sicherstellung einer vollständigen Er-
fassung der zu überwachenden Telekommunikation und zur Auskunfterteilung sowie zur Gestaltung
des Übergabepunktes zu den berechtigten Stellen erforderlich sind, in einer im Benehmen mit den be-
rechtigten Stellen und unter Beteiligung der Verbände und der Hersteller zu erstellenden Technischen
Richtlinie fest. 2 Dabei sind internationale technische Standards zu berücksichtigen; Abweichungen
von den Standards sind zu begründen. 3 Die Technische Richtlinie ist von der Bundesnetzagentur auf
ihrer Internetseite zu veröffentlichen; die Veröffentlichung hat die Bundesnetzagentur in ihrem Amts-
blatt bekannt zu machen.
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(4) 1 Wer technische Einrichtungen zur Umsetzung von Überwachungsmaßnahmen herstellt oder ver-
treibt, kann von der Bundesnetzagentur verlangen, dass sie diese Einrichtungen im Rahmen einer Typ-
musterprüfung im Zusammenwirken mit bestimmten Telekommunikationsanlagen daraufhin prüft, ob
die rechtlichen und technischen Vorschriften der Rechtsverordnung nach Absatz 2 und der Techni-
schen Richtlinie nach Absatz 3 erfüllt werden. 2 Die Bundesnetzagentur kann nach pflichtgemäßem
Ermessen vorübergehend Abweichungen von den technischen Vorgaben zulassen, sofern die Umset-
zung von Überwachungsmaßnahmen grundsätzlich sichergestellt ist und sich ein nur unwesentlicher
Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der berechtigten Stellen ergibt. 3 Die Bundesnetzagentur hat
dem Hersteller oder Vertreiber das Prüfergebnis schriftlich mitzuteilen. 4 Die Prüfergebnisse werden
von der Bundesnetzagentur bei dem Nachweis der Übereinstimmung der technischen Einrichtungen
mit den anzuwendenden technischen Vorschriften beachtet, den der Verpflichtete nach Absatz 1 Satz
1 Nr. 3 oder 4 zu erbringen hat. 5 Die vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie vor In-
krafttreten dieser Vorschrift ausgesprochenen Zustimmungen zu den von Herstellern vorgestellten
Rahmenkonzepten gelten als Mitteilungen im Sinne des Satzes 3.
(5) 1 Wer nach Absatz 1 in Verbindung mit der Rechtsverordnung nach Absatz 2 verpflichtet ist, Vor-
kehrungen zu treffen, hat die Anforderungen der Rechtsverordnung und der Technischen Richtlinie
nach Absatz 3 spätestens ein Jahr nach deren Bekanntmachung zu erfüllen, sofern dort für bestimmte
Verpflichtungen kein längerer Zeitraum festgelegt ist. 2 Nach dieser Richtlinie gestaltete mängelfreie
technische Einrichtungen für bereits vom Verpflichteten angebotene Telekommunikationsdienste müs-
sen im Falle einer Änderung der Richtlinie spätestens drei Jahre nach deren Inkrafttreten die geänder-
ten Anforderungen erfüllen. 3 Stellt sich bei dem Nachweis nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 oder einer er-
neuten Prüfung nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 ein Mangel bei den von dem Verpflichteten getroffenen
technischen oder organisatorischen Vorkehrungen heraus, hat er diesen Mangel nach Vorgaben der
Bundesnetzagentur in angemessener Frist zu beseitigen; stellt sich im Betrieb, insbesondere anlässlich
durchzuführender Überwachungsmaßnahmen, ein Mangel heraus, hat er diesen unverzüglich zu besei-
tigen. 4 Sofern für die technische Einrichtung eine Typmusterprüfung nach Absatz 4 durchgeführt wor-
den ist und dabei Fristen für die Beseitigung von Mängeln festgelegt worden sind, hat die Bundesnetz-
agentur diese Fristen bei ihren Vorgaben zur Mängelbeseitigung nach Satz 3 zu berücksichtigen.
(6) 1 Jeder Betreiber einer Telekommunikationsanlage, der anderen im Rahmen seines Angebotes für
die Öffentlichkeit Netzabschlusspunkte seiner Telekommunikationsanlage überlässt, ist verpflichtet,
den gesetzlich zur Überwachung der Telekommunikation berechtigten Stellen auf deren Anforderung
Netzabschlusspunkte für die Übertragung der im Rahmen einer Überwachungsmaßnahme anfallenden
Informationen unverzüglich und vorrangig bereitzustellen. 2 Die technische Ausgestaltung derartiger
Netzabschlusspunkte kann in einer Rechtsverordnung nach Absatz 2 geregelt werden. 3 Für die Bereit-
stellung und Nutzung gelten mit Ausnahme besonderer Tarife oder Zuschläge für vorrangige oder vor-
zeitige Bereitstellung oder Entstörung die jeweils für die Allgemeinheit anzuwendenden Tarife. 4 Be-
sondere vertraglich vereinbarte Rabatte bleiben von Satz 3 unberührt.
(7) 1 Telekommunikationsanlagen, die von den gesetzlich berechtigten Stellen betrieben werden und
mittels derer in das Fernmeldegeheimnis oder in den Netzbetrieb eingegriffen werden soll, sind im
Einvernehmen mit der Bundesnetzagentur technisch zu gestalten. 2 Die Bundesnetzagentur hat sich zu
der technischen Gestaltung innerhalb angemessener Frist zu äußern.
(8) (aufgehoben)
(9) 1 Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Deutschen
Bundestages und des Bundesrates Regelungen über die den Diensteanbietern zu gewährenden an-
gemessenen Entschädigungen für Leistungen zu treffen, die von diesen
1. bei der Ermöglichung der Überwachung nach den §§ 100a und 100b der Strafprozessordnung, nach

§ 2 Abs. 1, § 5 oder § 8 des Artikel 10-Gesetzes, nach § 23a des Zollfahndungsdienstgesetzes oder
nach entsprechenden landesgesetzlichen Vorschriften und

2. bei der Erteilung von Auskünften nach § 113 
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erbracht werden. 2 Die Kosten der Vorhaltung der technischen Einrichtungen, die für die Erbringung
der Leistungen nach Satz 1 erforderlich sind, sind nicht Gegenstand dieser Entschädigungsregelungen.

§ 111 TKG. Daten für Auskunftsersuchen der Sicherheitsbehörden. (1) 1 Wer geschäftsmäßig
Telekommunikationsdienste erbringt oder daran mitwirkt und dabei Rufnummern oder andere An-
schlusskennungen vergibt oder Telekommunikationsanschlüsse für von anderen vergebene Rufnum-
mern oder andere Anschlusskennungen bereitstellt, hat für die Auskunftsverfahren nach den
§§ 112 und 113
1. die Rufnummern und anderen Anschlusskennungen, 
2. den Namen und die Anschrift des Anschlussinhabers, 
3. bei natürlichen Personen deren Geburtsdatum, 
4. bei Festnetzanschlüssen auch die Anschrift des Anschlusses, 
5. in Fällen, in denen neben einem Mobilfunkanschluss auch ein Mobilfunkendgerät über-

lassen wird, die Gerätenummer dieses Gerätes sowie 
6. das Datum des Vertragsbeginns 
vor der Freischaltung zu erheben und unverzüglich zu speichern, auch soweit diese Daten für betriebli-
che Zwecke nicht erforderlich sind; das Datum des Vertragsendes ist bei Bekanntwerden ebenfalls zu
speichern. 2 Satz 1 gilt auch, soweit die Daten nicht in Teilnehmerverzeichnisse (§ 104) eingetragen
werden. 3 Die Verpflichtung zur unverzüglichen Speicherung nach Satz 1 gilt hinsichtlich der
Daten nach Satz 1 Nr. 1 und 2 entsprechend für denjenigen, der geschäftsmäßig einen
öffentlich zugänglichen Dienst der elektronischen Post erbringt und dabei Daten nach Satz
1 Nr. 1 und 2 erhebt, wobei an die Stelle der Daten nach Satz 1 Nr. 1 die Kennungen der
elektronischen Postfächer und an die Stelle des Anschlussinhabers nach Satz 1 Nr. 2 der
Inhaber des elektronischen Postfachs tritt. 4 Wird dem Verpflichteten nach Satz 1 oder Satz 3
eine Änderung bekannt, hat er die Daten unverzüglich zu berichtigen; in diesem Zusammenhang hat
der nach Satz 1 Verpflichtete bisher noch nicht erhobene Daten zu erheben und zu speichern, sofern
ihm eine Erhebung der Daten ohne besonderen Aufwand möglich ist. 5 Für das Auskunftsverfahren
nach § 113 ist die Form der Datenspeicherung freigestellt.
(2) 1 Bedient sich der Diensteanbieter nach Absatz 1 Satz 1 oder Satz 3 eines Vertriebspartners, hat
der Vertriebspartner die Daten nach Absatz 1 Satz 1 und 3 unter den dort genannten Vorausset-
zungen zu erheben und diese sowie die nach § 95 erhobenen Daten unverzüglich dem Diensteanbieter
zu übermitteln; Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 2 Satz 1 gilt auch für Daten über Änderungen, soweit
sie dem Vertriebspartner im Rahmen der üblichen Geschäftsabwicklung zur Kenntnis gelangen.
(3) Für Vertragsverhältnisse, die am Tage des Inkrafttretens dieser Vorschrift bereits bestehen, müssen
Daten im Sinne von Absatz 1 Satz 1 oder Satz 3 außer in den Fällen des Absatzes 1 Satz 4 nicht
nachträglich erhoben werden.
(4) Die Daten sind mit Ablauf des auf die Beendigung des Vertragsverhältnisses folgenden
Kalenderjahres zu löschen. 
(5) Eine Entschädigung für die Datenerhebung und -speicherung wird nicht gewährt.

§ 112 TKG. Automatisiertes Auskunftsverfahren. (1) 1 Wer Telekommunikationsdienste für die Öf-
fentlichkeit erbringt, hat die nach § 111 Abs. 1 Satz 1, 3 und 4 und Abs. 2 erhobenen Daten unver-
züglich in Kundendateien zu speichern, in die auch Rufnummern und Rufnummernkontingente, die
zur weiteren Vermarktung oder sonstigen Nutzung an andere Anbieter von Telekommunikationsdien-
sten vergeben werden, sowie bei portierten Rufnummern die aktuelle Portierungskennung aufzuneh-
men sind. 2 Für die Berichtigung und Löschung der in den Kundendateien gespeicherten Daten
gilt § 111 Abs. 1 Satz 4 und Abs. 4 entsprechend. 3 In Fällen portierter Rufnummern sind die
Rufnummer und die zugehörige Portierungskennung erst nach Ablauf des Jahres zu löschen, das dem
Zeitpunkt folgt, zu dem die Rufnummer wieder an den Netzbetreiber zurückgegeben wurde, dem sie
ursprünglich zugeteilt worden war. 4 Der Verpflichtete hat zu gewährleisten, dass
1. die Bundesnetzagentur für Auskunftsersuchen der in Absatz 2 genannten Stellen jederzeit Daten aus

den Kundendateien automatisiert im Inland abrufen kann,
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2. der Abruf von Daten unter Verwendung unvollständiger Abfragedaten oder die Suche mittels einer
Ähnlichenfunktion erfolgen kann. 

5 Die ersuchende Stelle hat unverzüglich zu prüfen, inwieweit sie die Daten, die als Antwort geliefert
werden, benötigt und nicht benötigte Daten unverzüglich zu löschen. 6 Der Verpflichtete hat durch
technische und organisatorische Maßnahmen sicherzustellen, dass ihm Abrufe nicht zur Kenntnis ge-
langen können.
(2) Auskünfte aus den Kundendateien nach Absatz 1 werden
1. den Gerichten und Strafverfolgungsbehörden,
2. den Polizeivollzugsbehörden des Bundes und der Länder für Zwecke der Gefahrenabwehr,
3. dem Zollkriminalamt und den Zollfahndungsämtern für Zwecke eines Strafverfahrens sowie dem

Zollkriminalamt zur Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen nach § 39 des Außenwirt-
schaftsgesetzes,

4. den Verfassungsschutzbehörden des Bundes und der Länder, dem Militärischen Abschirmdienst,
dem Bundesnachrichtendienst,

5. den Notrufabfragestellen nach § 108 sowie der Abfragestelle für die Rufnummer 124 124,
6. der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht sowie
7. den Behörden der Zollverwaltung für die in § 2 Abs. 1 des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes

genannten Zwecke über zentrale Abfragestellen nach Absatz 4 jederzeit erteilt, soweit die Auskünf-
te zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben erforderlich sind und die Ersuchen an die Bundesnetz-
agentur im automatisierten Verfahren vorgelegt werden.

(3) 1 Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie wird ermächtigt, im Einvernehmen mit
dem Bundeskanzleramt, dem Bundesministerium des Innern, dem Bundesministerium der Justiz, dem
Bundesministerium der Finanzen sowie dem Bundesministerium der Verteidigung eine Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates zu erlassen, in der geregelt werden 
1. die wesentlichen Anforderungen an die technischen Verfahren 

a) zur Übermittlung der Ersuchen an die Bundesnetzagentur,
b) zum Abruf der Daten durch die Bundesnetzagentur von den Verpflichteten einschließlich der für

die Abfrage zu verwendenden Datenarten und
c) zur Übermittlung der Ergebnisse des Abrufs von der Bundesnetzagentur an die ersuchenden

Stellen,
2. die zu beachtenden Sicherheitsanforderungen sowie
3. für Abrufe mit unvollständigen Abfragedaten und für die Suche mittels einer Ähnlichenfunktion

a) die Mindestanforderungen an den Umfang der einzugebenden Daten zur möglichst genauen Be-
stimmung der gesuchten Person, 

b) die Zeichen, die in der Abfrage verwendet werden dürfen, 
c) Anforderungen an den Einsatz sprachwissenschaftlicher Verfahren, die gewährleisten,

dass unterschiedliche Schreibweisen eines Personen-, Straßen- oder Ortsnamens so-
wie Abweichungen, die sich aus der Vertauschung, Auslassung oder Hinzufügung von
Namensbestandteilen ergeben, in die Suche und das Suchergebnis einbezogen wer-
den, 

d) die zulässige Menge der an die Bundesnetzagentur zu übermittelnden Antwortdaten-
sätze.

2 Im Übrigen können in der Verordnung auch Einschränkungen der Abfragemöglichkeit für die in Ab-
satz 2 Nr. 5 bis 7 genannten Stellen auf den für diese Stellen erforderlichen Umfang geregelt werden.
3 Die technischen Einzelheiten des automatisierten Abrufverfahrens gibt die Bundesnetzagentur in
einer unter Beteiligung der betroffenen Verbände und der berechtigten Stellen zu erarbeitenden
Technischen Richtlinie vor, die bei Bedarf an den Stand der Technik anzupassen und von der Bundes-
netzagentur in ihrem Amtsblatt bekannt zu machen ist. 4 Der Verpflichtete nach Absatz 1 und die
berechtigten Stellen haben die Anforderungen der Technischen Richtlinie spätestens ein Jahr nach
deren Bekanntmachung zu erfüllen. Nach dieser Richtlinie gestaltete mängelfreie technische Ein-
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richtungen müssen im Falle einer Änderung der Richtlinie spätestens drei Jahre nach deren Inkraft-
treten die geänderten Anforderungen erfüllen. 
(4) 1 Auf Ersuchen der in Absatz 2 genannten Stellen hat die Bundesnetzagentur die entsprechenden
Datensätze aus den Kundendateien nach Absatz 1 abzurufen und an die ersuchende Stelle zu übermit-
teln. 2 Sie prüft die Zulässigkeit der Übermittlung nur, soweit hierzu ein besonderer Anlass besteht.
3 Die Verantwortung für die Zulässigkeit der Übermittlung tragen die in Absatz 2 genannten Stellen.
4 Die Regulierungsbehörde protokolliert für Zwecke der Datenschutzkontrolle durch die jeweils
zuständige Stelle bei jedem Abruf den Zeitpunkt, die bei der Durchführung des Abrufs verwendeten
Daten, die abgerufenen Daten, ein die abrufende Person eindeutig bezeichnendes Datum sowie
die ersuchende Stelle, deren Aktenzeichen und ein die ersuchende Person eindeutig be-
zeichnendes Datum. 5 Eine Verwendung der Protokolldaten für andere Zwecke ist unzulässig. 6 Die
Protokolldaten sind nach einem Jahr zu löschen.
(5) 1 Der Verpflichtete nach Absatz 1 hat alle technischen Vorkehrungen in seinem Verantwortungs-
bereich auf seine Kosten zu treffen, die für die Erteilung der Auskünfte nach dieser Vorschrift er-
forderlich sind. 2 Dazu gehören auch die Anschaffung der zur Sicherstellung der Vertraulichkeit und
des Schutzes vor unberechtigten Zugriffen erforderlichen Geräte, die Einrichtung eines geeigneten
Telekommunikationsanschlusses und die Teilnahme an dem geschlossenen Benutzersystem sowie die
laufende Bereitstellung dieser Vorkehrungen nach Maßgaben der Rechtsverordnung und der Tech-
nischen Richtlinie nach Absatz 3. 3 Eine Entschädigung für im automatisierten Verfahren erteilte Aus-
künfte wird den Verpflichteten nicht gewährt.

§ 113 TKG. Manuelles Auskunftsverfahren. (1) 1 Wer geschäftsmäßig Telekommunikationsdienste
erbringt oder daran mitwirkt, hat im Einzelfall den zuständigen Stellen auf deren Verlangen unver-
züglich Auskünfte über die nach den §§ 95 und 111 erhobenen Daten zu erteilen, soweit dies für die
Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche
Sicherheit oder Ordnung oder für die Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Verfassungsschutzbe-
hörden des Bundes und der Länder, des Bundesnachrichtendienstes oder des Militärischen Abschirm-
dienstes erforderlich ist. 2 Auskünfte über Daten, mittels derer der Zugriff auf Endgeräte oder in diesen
oder im Netz eingesetzte Speichereinrichtungen geschützt wird, insbesondere PIN oder PUK, hat der
nach Satz 1 Verpflichtete auf Grund eines Auskunftsersuchens nach § 161 Abs. 1 Satz 1, § 163 Abs.
1 der Strafprozessordnung, der Datenerhebungsvorschriften der Polizeigesetze des Bundes oder der
Länder zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung, § 8 Abs. 1 des Bundes-
verfassungsschutzgesetzes, der entsprechenden Bestimmungen der Landesverfassungsschutzgesetze,
§ 2 Abs. 1 des BND-Gesetzes oder § 4 Abs. 1 des MAD-Gesetzes zu erteilen; an andere öffentliche
oder nicht öffentliche Stellen dürfen diese Daten nicht übermittelt werden. 3 Ein Zugriff auf Daten, die
dem Fernmeldegeheimnis unterliegen, ist nur unter den Voraussetzungen der hierfür einschlägigen
gesetzlichen Vorschriften zulässig. 4 Über die Auskunftserteilung hat der Verpflichtete gegenüber sei-
nen Kundinnen und Kunden sowie Dritten gegenüber Stillschweigen zu wahren.
(2) 1 Der Verpflichtete nach Absatz 1 hat die in seinem Verantwortungsbereich für die Auskunftsertei-
lung erforderlichen Vorkehrungen auf seine Kosten zu treffen. 2 Im Falle einer Auskunftserteilung wird
dem Verpflichteten durch die ersuchende Stelle eine Entschädigung gewährt, deren Umfang sich ab-
weichend von § 23 des Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes nach der Rechtsverordnung
nach § 110 Abs. 9 bemisst. 3 Satz 2 gilt auch in den Fällen, in denen im manuellen Auskunftsverfahren
lediglich Daten erfragt werden, die der Verpflichtete auch für den Abruf im automatisierten Auskunfts-
verfahren nach § 112 bereithält. Satz 2 gilt nicht in den Fällen, in denen die Auskunft im automatisier-
ten Auskunftsverfahren nach § 112 nicht vollständig oder nicht richtig erteilt wurde.

§ 113a TKG. Speicherungspflichten für Daten.  (1) 1 Wer öffentlich zugängliche Telekom-
munikationsdienste für Endnutzer erbringt, ist verpflichtet, von ihm bei der Nutzung seines
Dienstes erzeugte oder verarbeitete Verkehrsdaten nach Maßgabe der Absätze 2 bis 5
sechs Monate im Inland oder in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union zu
speichern. 2 Wer öffentlich zugängliche Telekommunikationsdienste für Endnutzer erbringt,



© Jens Ph. Wilhelm
TKG (Auszug) - Fassung ab 1.1.2008 39

ohne selbst Verkehrsdaten zu erzeugen oder zu verarbeiten, hat sicherzustellen, dass die
Daten gemäß Satz 1 gespeichert werden, und der Bundesnetzagentur auf deren Verlangen
mitzuteilen, wer diese Daten speichert. 
(2) 1 Die Anbieter von öffentlich zugänglichen Telefondiensten speichern: 
1. die Rufnummer oder andere Kennung des anrufenden und des angerufenen Anschlusses

sowie im Falle von Um- oder Weiterschaltungen jedes weiteren beteiligten Anschlusses,
2. den Beginn und das Ende der Verbindung nach Datum und Uhrzeit unter Angabe der

zugrunde liegenden Zeitzone, 
3. in Fällen, in denen im Rahmen des Telefondienstes unterschiedliche Dienste genutzt

werden können, Angaben zu dem genutzten Dienst, 
4. im Fall mobiler Telefondienste ferner: 

a) die internationale Kennung für mobile Teilnehmer für den anrufenden und den angeru-
fenen Anschluss, 

b) die internationale Kennung des anrufenden und des angerufenen Endgerätes, 
c) die Bezeichnung der durch den anrufenden und den angerufenen Anschluss bei

Beginn der Verbindung genutzten Funkzellen, 
d) im Falle im Voraus bezahlter anonymer Dienste auch die erste Aktivierung des Dien-

stes nach Datum, Uhrzeit und Bezeichnung der Funkzelle, 
5. im Falle von Internet-Telefondiensten auch die Internetprotokoll-Adresse des anrufenden

und des angerufenen Anschlusses. 
2 Satz 1 gilt entsprechend bei der Übermittlung einer Kurz-, Multimedia- oder ähnlichen
Nachricht; hierbei sind anstelle der Angaben nach Satz 1 Nr. 2 die Zeitpunkte der Versen-
dung und des Empfangs der Nachricht zu speichern. 
(3) Die Anbieter von Diensten der elektronischen Post speichern: 
1. bei Versendung einer Nachricht die Kennung des elektronischen Postfachs und die Inter-

netprotokoll-Adresse des Absenders sowie die Kennung des elektronischen Postfachs
jedes Empfängers der Nachricht, 

2. bei Eingang einer Nachricht in einem elektronischen Postfach die Kennung des elektro-
nischen Postfachs des Absenders und des Empfängers der Nachricht sowie die Inter-
netprotokoll-Adresse der absendenden Telekommunikationsanlage, 

3. bei Zugriff auf das elektronische Postfach dessen Kennung und die Internetprotokoll-
Adresse des Abrufenden, 

4. die Zeitpunkte der in den Nummern 1 bis 3 genannten Nutzungen des Dienstes nach
Datum und Uhrzeit unter Angabe der zugrunde liegenden Zeitzone. 

(4) Die Anbieter von Internetzugangsdiensten speichern: 
1. die dem Teilnehmer für eine Internetnutzung zugewiesene Internetprotokoll-Adresse, 
2. eine eindeutige Kennung des Anschlusses, über den die Internetnutzung erfolgt, 
3. den Beginn und das Ende der Internetnutzung unter der zugewiesenen Internetprotokoll-

Adresse nach Datum und Uhrzeit unter Angabe der zugrunde liegenden Zeitzone. 
(5) Soweit Anbieter von Telefondiensten die in dieser Vorschrift genannten Verkehrsdaten
für die in § 96 Abs. 2 genannten Zwecke auch dann speichern oder protokollieren, wenn der
Anruf unbeantwortet bleibt oder wegen eines Eingriffs des Netzwerkmanagements erfolglos
ist, sind die Verkehrsdaten auch nach Maßgabe dieser Vorschrift zu speichern. 
(6) Wer Telekommunikationsdienste erbringt und hierbei die nach Maßgabe dieser Vorschrift
zu speichernden Angaben verändert, ist zur Speicherung der ursprünglichen und der neuen
Angabe sowie des Zeitpunktes der Umschreibung dieser Angaben nach Datum und Uhrzeit
unter Angabe der zugrunde liegenden Zeitzone verpflichtet. 
(7) Wer ein Mobilfunknetz für die Öffentlichkeit betreibt, ist verpflichtet, zu den nach Maßga-
be dieser Vorschrift gespeicherten Bezeichnungen der Funkzellen auch Daten vorzuhalten,
aus denen sich die geografischen Lagen der die jeweilige Funkzelle versorgenden Funkan-
tennen sowie deren Hauptstrahlrichtungen ergeben. 
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(8) Der Inhalt der Kommunikation und Daten über aufgerufene Internetseiten dürfen auf
Grund dieser Vorschrift nicht gespeichert werden. 
(9) Die Speicherung der Daten nach den Absätzen 1 bis 7 hat so zu erfolgen, dass Aus-
kunftsersuchen der berechtigten Stellen unverzüglich beantwortet werden können.
(10) 1 Der nach dieser Vorschrift Verpflichtete hat betreffend die Qualität und den Schutz der
gespeicherten Verkehrsdaten die im Bereich der Telekommunikation erforderliche Sorgfalt
zu beachten. 2 Im Rahmen dessen hat er durch technische und organisatorische Maßnah-
men sicherzustellen, dass der Zugang zu den gespeicherten Daten ausschließlich hierzu von
ihm besonders ermächtigten Personen möglich ist.
(11) Der nach dieser Vorschrift Verpflichtete hat die allein auf Grund dieser Vorschrift
gespeicherten Daten innerhalb eines Monats nach Ablauf der in Absatz 1 genannten Frist zu
löschen oder die Löschung sicherzustellen. 

§ 113b TKG. Verwendung der nach § 113a gespeicherte n Daten.  1 Der nach § 113a Ver-
pflichtete darf die allein auf Grund der Speicherungsverpflichtung nach § 113a gespeicher-
ten Daten 
1. zur Verfolgung von Straftaten, 
2. zur Abwehr von erheblichen Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder 
3. zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben der Verfassungsschutzbehörden des Bundes

und der Länder, des Bundesnachrichtendienstes und des Militärischen Abschirmdienstes
an die zuständigen Stellen auf deren Verlangen übermitteln, soweit dies in den jeweiligen
gesetzlichen Bestimmungen unter Bezugnahme auf § 113a vorgesehen und die Übermitt-
lung im Einzelfall angeordnet ist; für andere Zwecke mit Ausnahme einer Auskunfterteilung
nach § 113 darf er die Daten nicht verwenden. 2 § 113 Abs. 1 Satz 4 gilt entsprechend.
...

Hinweis: Von dem Abdruck der Änderungen in § 115 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 u. 3, Abs. 2 Satz 2, § 149
Abs. 1 Nr. 29, 30, 30a, 34, 35 u. 36-39, Abs. 2 S. 1, § 150 Abs. 12b TKG wurde hier aus Platzgründen
abgesehen.


